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   Copyright Info
 
    
 
    
 
    
 
   Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt und darf nur in der dafür vorgesehenen Form verwendet werden. Alle Rechte an diesem Buch beim Autor. 
 
    
 
   Besuchen Sie auch die Facebook Seite des Autors:
 
    
 
   http://facebook.com/knallhartnachgefragt
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   Über das Buch
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Gesetze, Recht und der Gesunde Menschenverstand - Drei Dinge, die sich nicht unbedingt vertragen müssen und teilweise zu absurden und skurrilen Fällen führen. Das zeigt sich spätestens dann, wenn ein Hausbesitzer dafür bestraft wird, dass er den Zaun zu sicher gebaut hat; wenn Richter klären müssen, ob und wie man am besten den Beischlaf praktiziert; wenn Bürger aus bestimmten Gegenden Deutschlands pauschal zu Menschen zweiter Klasse werden; wenn Richter mit Anwälten darüber streiten, ob der Tag 26 Stunden haben kann und darf oder nicht zuletzt, wenn plötzlich neue Tierarten erschaffen werden, nur um das Recht zu umgehen: Nur wenige Beispiele aus dem Buch, die eindrucksvoll zeigen, dass das Recht nicht staubtrocken sein muss, sondern immer auch für einen Lacher gut sein kann. 
 
    
 
    
 
   „Recht skurril - Die zweite Instanz“ - Weitere Skurrilitäten, unglaubliche Urteile und Lacher aus den Gerichtssälen und Gesetzbüchern. Garantiert nicht staubtrocken, sicher nicht todernst, aber dafür unterhaltsam und kurzweilig für Sie zusammengestellt. 
 
    
 
    
 
   In diesem Sinne: Gute Unterhaltung!
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 




 
   Einige Worte vorab
 
    
 
    
 
   Nach der Veröffentlichung meines Buches „Recht skurril - Die kuriosesten Fälle vor Gericht“ (ebenfalls bei amazon erhältlich) erreichten mich innerhalb sehr kurzer Zeit zahlreiche Zuschriften. Ich war überrascht und staunte nicht schlecht, denn mit so viel Rückmeldungen hätte ich vor der Veröffentlichung nie gerechnet. Aber nicht nur die allgemeinen Rückmeldungen sorgten für mein Staunen, nein, vielmehr staunte ich über die Zusendungen von Anregungen, Anekdoten und weiteren skurrilen Rechtsfällen. Dieses insgesamt sehr positive Feedback war dann auch zugleich inspirierende Motivation, erneut unter die verstaubten Aktendeckel in deutschen Gerichtsarchiven zu blicken und weitere, ebenso skurrile und unglaubliche Urteile hervor zu kramen, wie es schon im ersten Buch der Fall war. 
 
    
 
    
 
   Dabei wird es nicht nur ein Blick auf skurrile und unglaubliche Urteile geben, sondern auch immer wieder Fälle, bei denen Sie sich fragen können, wie Sie in dieser Situation entschieden hätten und bei denen Sie dann an Hand der Urteile überprüfen können, ob Sie damit richtig lagen. Denn wie Sie sehen werden, ist der gesunde Menschenverstand nicht immer zu Gast in den Gerichtssälen des Landes.
 
    
 
    
 
   Kurzum: Ich hoffe mit dieser Zusammenstellung das ansonsten eher „trockene“ Thema der Juristerei etwas aufgelockert und eine Auswahl gefunden zu haben, die in erster Linie unterhält und zum Schmunzeln anregt. Denn wie Sie selbst lesen werden muss es nicht immer ernst zugehen in den Gerichtssälen der Welt....
 
    
 
    
 
   Gute Unterhaltung bei “Recht skurril - Die zweite Instanz“!
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 




 
   Bereits erschienen
 
    
 
    
 
   Dieses vorliegende Buch ist der Nachfolger des Buches „Recht skurril - Die kuriosesten Fälle vor Gericht“, welches ebenfalls bei amazon erhältlich ist. Dazu heißt es in der Beschreibung:
 
    
 
   „Wenn der gesunde Menschenverstand auf das Recht und das Gericht trifft, zieht der Verstand leider in einigen Fällen den Kürzeren. Dabei heraus kommen Entscheidungen, die nicht selten skurril sind und Kopfschütteln, Erstaunen oder Schmunzeln hervorrufen.
 
    
 
   In diesem Buch finden Sie eine unterhaltsame Zusammenstellung der kuriosesten Rechtsfälle, die vor deutschen Gerichten verhandelt wurden und können selbst die Frage beantworten: Wie würden Sie entscheiden? Dabei werden Sie bemerken, dass der Verstand und die Logik im Recht nicht immer weiter helfen. Etwa wenn die Frage geklärt wird, ab wann ein Richter schläft oder ob sein Schnarchen von der Richterbank nur ein Zeichen dafür ist, dass er sich gerade konzentriert. Oder wenn es um die Frage geht, ab wann eine Uriniergewohnheit ein Grund für eine Mietminderung sein kann und ob ein Malheur beim Wasserlassen ein Fall für die Unfallversicherung ist. Das nur drei der Fälle, die in diesem Buch behandelt werden. Alle Fälle gab es tatsächlich, auch wenn sie manchmal so klingen, als wären sie der Kreativität und farbenfrohen Phantasie entsprungen. Die schönsten und heitersten Geschichten aber schreibt immer noch das Leben selbst, wie Sie selbst feststellen werden.
 
    
 
   Dazu gibt es einen Überblick über die kuriosesten Gesetze und nicht zuletzt werden die populärsten Irrtümer des Rechts aufgeklärt. Alles mit einem zwinkernden Auge und garantiert nicht staubtrocken. 
 
    
 
   Recht skurril – Gute Unterhaltung bei den kuriosesten Fällen deutscher Gerichte und den populärsten Rechtsirrtümern!“ 
 
    
 
   Sie können das Buch hier direkt bestellen:
 
    
 
    
 
   http://www.amazon.de/dp/B00CRXCXNK/
 
    
 
   


 
   
  
 




 
   Vorbemerkung
 
    
 
    
 
    
 
   Alle in diesem Buch dargestellten Fälle haben sich tatsächlich ereignet und sind in der Regel mit dem jeweiligen Aktenzeichen versehen. Die Originalurteile können im Volltext bei den entsprechenden Gerichten angefordert werden. Bei der Darstellung der Fälle wurde zum besseren Verständnis weitestgehend auf juristische Formulierungen verzichtet und es wurden -wo notwendig- kleinere Anpassungen vorgenommen, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Der eigentliche Kern und Sinn jedoch blieb stets unverändert. 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 




 
   I - Recht skurril
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Wie man sich setzt, so xxxx man....
 
    
 
    
 
    
 
   Dass in Deutschland nicht unbedingt jeder Beamte Spaß versteht, haben Sie als Leser vielleicht schon an einigen Tagen selbst erfahren können. Spätestens dann, wenn Sie nach einer langen Wartezeit in einer Behörde vor Verzweiflung einen Scherz von sich ließen, der dann jedoch nicht den gewünschten Schmunzler beim Adressaten hervor rief, sondern geistige Nadelstiche in Ihre Richtung los sandte: Auf Behörden wird nicht gescherzt und Beamte sind erst Recht keine Menschen, mit denen man sich einen Spaß erlaubt! Beamte sind treue Staatsdiener und verrichten Ihren Dienst brav im Sinne der Vorschriften und Gesetze. Überhaupt ist das gesamte Leben reglementiert und hat nach Vorschrift zu erfolgen. So hat auch die folgende Verordnung, die vermutlich in die Kategorie ,skurrile Gesetze‘ fällt, nur wenig Erstaunen beim ,treuen Staatsdiener‘ in einer der zahlreichen Landesbehörden in Sachsen-Anhalt hervor gerufen, als er sie an einem schönen Morgen in seiner Dienststelle vorfand. Denn bei so vielen Dienstvorschriften fällt eine mehr doch auch nicht mehr auf, oder? Auch wenn sie sich mit einer ganz besonderen ,Tätigkeit‘ innerhalb der Behörde befasst:
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   „Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, 4.Jahrgang, Magdeburg, den 01.April 1993, Nr. 15 (BoA) 
 
    
 
    
 
   Benutzungsordnung für Toiletten in Sachsen-Anhalt 
 
    
 
    
 
   § 1 Definition 
 
    
 
   Der Abort, umgangssprachlich auch Toilette genannt, besteht aus einem trichterförmigen Porzellanbecken zur Aufnahme der Exkremente mit einem klappbaren, auf dem Sitzrand angebrachten Sitzstück. 
 
    
 
    
 
   § 2 Anwendungsbereich 
 
    
 
    
 
   Diese Benutzungsordnung gilt für die Darmentleerung in allen Aborten in Behörden, Dienststellen und öffentlichen Gebäuden des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
    
 
    
 
    
 
   § 3 Sitzgebot 
 
    
 
    
 
   Die Toilette darf nur im Sitzen benutzt werden. Die stehende Benutzung ist nur an Urinalen erlaubt. Deren Benutzung ist in der Benutzungsordnung für Urinale (BoU) geregelt. 
 
    
 
    
 
   § 4 Vorbereitungen 
 
    
 
    
 
   Vor dem Hinsetzen auf das Sitzstück sind die Beinkleider bis zu den Knien herunterzuschieben. 
 
    
 
    
 
   § 5 Sitzposition 
 
    
 
    
 
   Der Benutzer setzt sich unter gleichzeitigem Anheben der Oberbekleidungsstücke so tief in die Hocke, bis das Gesäß in die Sitzaufnahme einrastet. Das Gewicht des Körpers ist gleichmässig, gleichseitig verteilt, der Oberkörper leicht nach vorn geneigt. Die Ellenbogen ruhen auf dem Muskelfleisch der Oberschenkel, der Blick ist frei geradeaus gerichtet. 
 
    
 
    
 
   § 6 Darmentleerung 
 
    
 
    
 
   Unter ruhigem Ein- und Ausatmen drängt der Benutzer unter gleichmäßigem Anspannen der Bauchmuskulatur den ausscheidungsreifen Inhalt des Mastdarms bei gleichzeitigem Entspannen des Afterschließmuskels in den dafür vorgesehenen Durchbruch des Porzellanbeckens. Die Äußerung von gutturalen Stimmlauten, umgangssprachlich auch Ächzen oder Stöhnen bezeichnet, ist auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. 
 
    
 
    
 
    
 
   § 7 Sichtkontrolle 
 
    
 
    
 
   Nach beendeter Prozedur steht der Benutzer auf, macht eine Drehung um 180° nach links und nimmt eine Sichtkontrolle der Exkremente vor. Bei Auffälligkeiten ist eine Stuhlprobe sicherzustellen und an das nächstliegende Gesundheitsamt zu übersenden. 
 
    
 
    
 
    
 
   § 8 Reinigung des Rektums
 
    
 
    
 
   Der dafür vorgesehenen Einrichtung sind Reinigungsfähnchen (14x10cm, einlagig) in ausreichender Stückzahl, höchstens jedoch 5, zu entnehmen. Das Reinigungsfähnchen wird mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand erfasst und von hinten der Reinigungszone, das ist der Bereich zwischen den Gesäßbacken, zugeführt. Das Reinigungsfähnchen wird unmittelbar vor den äußeren Geschlechtsorganen fest an den Körper gedrückt und mit einer ziehenden Bewegung bis unmittelbar vor das Steißbein geführt. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis mindestens ein Blatt sauber erscheint, sofern dazu nicht die Verwendung von mehr als 5 Reinigungsfähnchen erforderlich ist. Im Bedarfsfall sind die Reinigungsfähnchen beidseitig !!! zu benutzen. Die benutzten Reinigungsfähnchen dürfen nicht mitgenommen werden, sondern sind ebenfalls in das Porzellanbecken zu entsorgen. 
 
    
 
    
 
   § 9 Reinigung des Aborts
 
    
 
    
 
   Nach Benutzung des Aborts ist zwingend die Spülung zu betätigen. Eine Delegierung dieser Tätigkeit an andere ist ausdrücklich verboten. Nach dem Spülvorgang verbleibende Exkrementanhaftungen sind mit der dafür vorgesehenen Reinigungsbürste manuell zu entfernen. 
 
    
 
    
 
   § 10 Verlassen des Aborts 
 
    
 
    
 
   Vor dem Verlassen der Entleerungskabine sind die Beinkleider wieder in die Ausgangsposition zu bringen. Bei Auftreten unangenehmer Gerüche ist das Öffnen einer Lüftungsklappe angezeigt. Eine abschliessende Reinigung der Handinnenflächen wird anheimgestellt. 
 
    
 
    
 
   § 11 Inkrafttreten 
 
    
 
    
 
   Diese Benutzungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.“.
 
    
 
    
 
    
 
   Übrigens, liebe Leser, diese Vorschrift wurde trotz des Ausgabedatums (bitte werfen Sie noch einmal einen Blick darauf) tatsächlich ernst genommen und führte sogar zu einem großen Echo in den verschiedenen Medien. Von ,Überregulierung‘, ,Verordnungswahn‘ oder ,Bürokratisierung‘ war die Rede in zahlreichen Zeitungen und selbst die ,größte deutsche Tageszeitung‘ mit den vier Buchstaben nimmt diese ,Vorschrift‘ immer wieder zum Anlass, wenn es um verrückte und skurrile Gesetze geht. Dabei hätte es nur ein wenig Recherchearbeit benötigt um herauszufinden, dass die entsprechende Vorschriften-Nummer an andere Verordnungen geknüpft ist und es sich hierbei um einen sehr originellen Aprilscherz handelte. Dass dieser Scherz dennoch so ernst genommen wurde deutet wohl eher darauf hin, dass man bestimmten Berufsgruppen keinen Humor zutraut. 
 
    
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter: „Warum haben Sie die Frau aus dem fahrenden Auto geworfen?“
 
    
 
    
 
   Angeklagter: „Aber es herrschte doch Halteverbot.“
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Wie lang war der Tag noch mal...?
 
    
 
    
 
    
 
   Nach diesem heiteren Einstieg in die Welt der Vorschriften & Gesetze ein Fall, mit dem sich tatsächlich ein Gericht über mehrere Tage beschäftigen musste und der mehr als deutlich beweist, dass nicht nur Richter skurrile Entscheidungen treffen können, sondern dass auch die Anwälte der Kläger durchaus zu kreativen, geistigen Klimmzügen in der Lage sind.
 
    
 
    
 
   Eine Ärztin aus Nordrhein Westfalen konnte sich offensichtlich über regen Zulauf in ihre Praxis freuen. Nach ihren Abrechnungen verzeichnete die Ärztin enorme Steigerungen in Praxisbesuchen und auch die Zahl der von ihr durchgeführten Hausbesuche hatten Zuwachsraten, von denen andere Branchen nur träumen konnten. Zweistellige Zuwachsraten - Wer träumt nicht davon? Über Jahre hinweg klappte der Ablauf perfekt: Die tüchtige Ärztin reichte regelmäßig die Abrechnungsunterlagen bei den Krankenkassen ein und erhielt kurz darauf die dafür vorgesehene Vergütung nach dem maßgeblichen Katalog. 
 
    
 
    
 
   Es wäre vermutlich auch immer so weiter gegangen, wenn, ja wenn da nicht ein sehr eifriger Mitarbeiter in der Abrechnungsstelle der Krankenkasse gesessen hätte. Denn bei einer Routineprüfung der eingereichten Unterlagen der Ärztin fiel dem Sachbearbeiter in der Abrechnungsstelle auf, dass die Patientenzahlen sehr hoch sind und er machte sich den Spaß und rechnete die abgerechneten Leistungen einmal nach. Nach mehrmaligen Prüfungen kam er immer wieder auf das selbe Ergebnis: Die Zahlen konnten nicht stimmen. Denn gemäß der eingereichten Unterlagen hätte die Ärztin durchschnittlich 26 (!) Stunden am Tag arbeiten und Patienten versorgen müssen. Angesichts der Tatsache, dass auch für die Götter in weiß der Tag nur 24 Stunden hat eine absolute Unmöglichkeit. 
 
    
 
    
 
    
 
   Die Krankenkasse sah sich mit einem Abrechnungsbetrug konfrontiert und forderte jetzt von der Ärztin das in ihren Augen zu viel gezahlte Honorar in Höhe von  knapp 300.000 D-Mark zurück. Doch wer jetzt denkt, die Ärztin zahlte reumütig die zu viel erhaltenen Honorare zurück, der irrt. Zwar war es erwiesenermaßen unmöglich, täglich mehr als 26 Stunden Tätigkeit für die Kassenpatienten in Rechnung zu stellen (immerhin haben auch für Ärzte die Tage nur 24 Stunden und auch Ärzte müssen hier und da mal schlafen oder ausruhen), doch das hielt die findige Ärztin nicht ab, sich im Recht zu fühlen. So ging sie schnurstracks zu einem verständnisvollen Rechtsanwalt und klagte gegen die Rückforderung. Als Argumentation brachte sie unter Anderem ins Feld, dass sie ja nichts dafür könne, dass ihre Berufskollegen ,so trödelten‘ und für gleiche Tätigkeiten im Dienst an den Patienten deutlich mehr Zeit benötigten als sie. Sie sei eben erheblich tüchtiger und außerdem sehr viel schneller, sodass sie eben auch deutlich mehr Patienten in viel kürzerer Zeit behandeln könne, als es Kollegen ansonsten tun. Deshalb würde die von der Krankenkasse angewandte ,Zeitschablone‘ für die einzelnen Behandlungen bei ihr nicht gelten können. 
 
    
 
    
 
   Auch wenn die Begründung kreativ und äußerst originell war, die Richter von der 26. Kammer des Sozialgerichts in Dortmund, die in diesem Fall unter Aktenzeichen S 26 KA 73/99 zu entscheiden hatten, konnten dem Tag am Ende nicht mehr Stunden geben, als er tatsächlich hatte und gaben der Klage der Ärztin letztendlich nicht statt. Auch wenn eine Ärztin besonders schnell behandeln könne, rechtfertigt das nicht, 26 Stunden tägliche Arbeitszeit dafür in Rechnung stellen...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Richter:„Angeklagter, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, das Auto zu stehlen?“
 
    
 
    
 
   Angeklagter: „Naja, Herr Richter, ich dachte, da das Auto am Friedhof stand sei der Besitzer tot.“ 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wie würden Sie entscheiden? - Das eigene Grundstück
 
    
 
    
 
    
 
   Jetzt ein Fall, bei dem Sie sich fragen können, wie Sie an der Stelle der Richter entschieden hätten und ob der ,gesunde Menschenverstand‘ mit dem Recht immer auf einer Wellenlänge liegt. 
 
    
 
    
 
   Stellen Sie sich folgenden Fall vor: Sie besitzen ein ansehnliches Haus mit einem großen Grundstück. Alles ist gepflegt und in hervorragenden Zustand. Um Ihr Eigentum und das großzügige Grundstück zu schützen umzäunen Sie das Grundstück mit einem filigranen, stilgerechten Metallzaun von 1,70 Meter Höhe, auf dessen Enden jeweils goldfarbene Spitzen angebracht sind. Das schützt nicht nur das Grundstück vor unbefugten Eindringlingen, sondern sieht zudem  edel und sehr elegant aus. Kurz gesagt: Alles in hervorragender Optik und in bester Ordnung.
 
    
 
    
 
   Neben dem Grundstück liegt ein kleiner Sportplatz, auf dem ab und zu Kinder Fußball spielen oder sich zum Herumtollen treffen. Eines Tages dann kommt es während eines solchen Fußballspieles dazu, dass ein Kind in wilder Erregung den Fußball über den Metallzaun auf Ihr Grundstück schießt. Das Kind klingelt jetzt nicht an Ihrer Türe um darum zu bitten auf das Grundstück zu kommen um den Ball wieder zurück zu holen, sondern klettert in einer abenteuerlichen Aktion über den hohen Metallzaun. Bei diesem Versuch unbefugt und ungefragt in Ihr Gelände einzudringen rutscht es ungünstig ab und verletzt sich dabei schwer. Die anderen Kinder rufen den Notarzt und das Kind muss für mehrere Tage ins Krankenhaus. Von dieser Aktion am Grundstücksrand bekommen Sie, da Sie in dieser Zeit im Haus waren, überhaupt nichts mit.
 
    
 
    
 
   Wenige Tage nach diesem Ereignis flattert jetzt ein Brief in Ihren Briefkasten, in dem Sie auf Schmerzensgeld verklagt werden, da Sie es unterlassen hätten, den Zaun so zu bauen, dass sich beim darüber hinweg steigen Niemand verletzt. Ihnen wird also angelastet, einen von den Bauvorschriften erlaubten Zaun an Ihre eigene Grundstücksgrenze gebaut zu haben, der tatsächlich wirksam vor jugendlichen Eindringlingen schützt und sollen jetzt Schmerzensgeld zahlen, weil eben der Zaun seinen Zweck erfüllte: Das Grundstück vor unerlaubten Betreten zu schützen. 
 
    
 
    
 
   Wie würden Sie in einem solchen Fall entscheiden: Schuldig weil Sie einen Zaun gebaut haben, der nicht nur vorschriftsmäßig, sondern auch effektiv gegen unbefugtes Betreten war? Oder alles nur eine Überreaktion einer angesichts der Verletzungen ihres Kindes geschockten Mutter? Wird das Kind, das in Missachtung fremden Eigentums einfach den Zaun überspringen wollte zu Unrecht von der klagenden Mutter in Schutz genommen und ist sie vielleicht nur auf das ,schnelle Geld‘ vom Grundstückseigentümer aus?
 
    
 
    
 
   Mit einem derart gelagerten Fall musste sich das Landgericht in Tübingen unter dem Aktenzeichen 7 O 143/01 tatsächlich auseinandersetzen. Drei Berufsrichter hatten somit die Frage zu klären, in wie weit ein Zaun, der seinen Zweck erfüllte(denn warum sonst baut man einen Zaun um seine Grundstücksgrenze, wenn nicht, um sich vor Eindringlingen zu schützen oder ihnen das Eindringen zumindest zu erschweren?) eine Haftung des Grundstücksbesitzers für Schäden, die beim Versuch des unbefugten Eindringens beim Überspringen des Zaunes entstanden sind, begründen. 
 
    
 
    
 
   Wenn Sie sich die Frage selbst beantworten und zu dem Schluss gelangt sind, dass diese Klage auf Schmerzensgeld unberechtigt und aus der Luft gegriffen sei, dann kennen Sie die Kreativität deutscher Richter schlecht. Denn auch wenn der gesunde Menschenverstand sagt, dass man sein Eigentum schützen kann, erst Recht, wenn es ein handelsüblicher und damit genehmigter Zaun ist, muss dieser gesunde Menschenverstand nicht automatisch auch Grundlage einer richterlichen Entscheidung sein. Denn man höre und staune, die Tübinger Richter gaben der Klage auf Schmerzensgeld statt und verurteilten den Grundstücksbesitzer zur Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 3.600,- Euro an die klagende Mutter. Als Begründung führten die Richter an, dass man als Grundstückseigentümer zwar in der Regel nur die Verkehrssicherungspflicht für die Personen habe, die sich erlaubt und damit befugt auf dem Grundstück befinden (zu Deutsch also etwa: Man hat dafür zu sorgen, dass sich keine Gäste durch eigene Nachlässigkeit gefährden oder verletzen), doch dies gilt nicht, wenn man in direkter Nachbarschaft zu Orten und Plätzen wohnt, an denen regelmäßig Kinder und Jugendliche spielen. Dann nämlich müsse man ,verstärkt‘ mit dem ,unbefugten Betreten durch Kinder‘ rechnen und hat deshalb entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. In dem vorliegenden Fall hätte man von dem angrenzenden Sportplatz gewusst und hätte somit damit rechnen können, dass der Tag kommen wird, an dem ein Ball über den Zaun fliegt und von einem Kind zurück geholt werden würde. Kinder würden ,dazu neigen‘ Verbote zu missachten und schon deshalb sollte man es ihnen nicht erschweren, dieser Neigung Folge zu leisten. Der Zaun war damit unrechtmäßig und hätte durchlässiger sein müssen, um das Betreten durch Kinder zu erleichtern. Auf gut Deutsch: Hätte der Zaun ein Loch gehabt, durch das bequem Kinder und Jugendliche schlüpfen könnten, dann wäre auch kein Schmerzensgeld fällig gewesen... Aber warum baut man denn überhaupt erst einen Zaun auf, wenn er durchlässig sein muss?
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Richter: „Herr Angeklagter, wie ich aus den Akten erkenne, sind Sie bereits mehrere Male vor Gericht gewesen und vorbestraft.“
 
    
 
   Angeklagter:„Wie Sie aber auch erkennen, wurde ich schon mehrere Male freigesprochen.“
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Tierisch, tierisch...
 
    
 
    
 
   Mit einem ungewöhnlichen und tierischen Fall geht es weiter bei den Skurrilitäten, die sich vor deutschen Gerichten regelmäßig ergeben. Dabei ist die Klägerin nicht auf den Hund gekommen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes vom Pferd gefallen. Was war geschehen? Eine schon immer von Pferden begeisterte Frau spielte mit dem Gedanken, sich selbst ein Pferd zuzulegen und nahm zu diesem Zweck Kontakt zu verschiedenen Pferdezüchtern auf. Es sollte ein schönes Pferd sein; ein Prachtstück, mit dem sie auf Ausritten glänzen und vor ihren Freundinnen eine gute Figur hoch zu Ross abgeben könnte. Um auf Nummer sicher zu gehen und auch ein entsprechendes Pferd mit den gewünschten Eigenschaften zu erwerben entschloss sie sich, vor dem Kauf des entsprechenden Vierbeiners die Reitfähigkeit praktisch auszuprobieren und Probeausritte zu absolvieren.  In Gedanken schon auf hohem Ross die Freundinnen beeindruckend suchte die Frau verschiedene Gestüte auf, um den entsprechenden Untersatz für sich zu finden. Dabei kam es wie es kommen musste: Bei einem dieser Probeausritte fiel die Dame vom Pferd und stürzte schwer. Natürlich zeugte dieses Malheur nur wenig von ,Klasse‘ und erzeugte hinter vorgehaltener Hand reichlich Gelächter. Die edle Reiterin vom Pferd gefallen - Eindruck machen konnte sie damit sicher nicht. Also beschloss sie, dem Pferd und insbesondere dem Züchter die Schuld für das Unglück zu geben. Wie kann das Pferd sie auch abwerfen, ungeheuerlich! Da musste ja das Pferd und der Züchter daran Schuld sein, denn immerhin sei sie eine Dame und könne Reiten. Wenn also nicht das Pferd die Freundinnen beeindrucken könnte, so wollte die Dame doch wenigstens Schmerzensgeld und Schadenersatz für sich herausholen, um finanziell den Status etwas aufzupolieren. 
 
    
 
    
 
   Überraschenderweise nahm das Landgericht Itzehoe diesen Fall unter dem Aktenzeichen 3 O 262/00 zur Entscheidung an und musste nun klären, ob der Sturz vom Pferd beim Probeausritt tatsächlich die Schuld des Züchters gewesen sein könnte. Denn nur wenn dieses Verschulden vorliegt kann ein Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld bestehen. Der Züchter, vollkommen überrascht von dieser Klage, argumentierte, dass die Dame nach dem Probeausritt gefragt habe und zusicherte, sie beherrsche die Reitkunst. Er habe also gar keinen Grund gehabt, das Ansinnen nach einen Probeausritt abzulehnen und hat natürlich eingewilligt. Er hat sie also weder gezwungen auf das Pferd zu steigen, sondern im Gegenteil, die Frau hat darauf bestanden und tat es vollkommen freiwillig. Damit könne er auch nicht die Schuld für den Sturz tragen und sei somit nicht haftbar zu machen. 
 
    
 
    
 
   Soweit eine logische und nachvollziehbare Argumentation des Züchters, doch leider für die Richter am Landgericht nicht logisch genug. Denn die Richter gaben der klagenden Frau Recht und verurteilten den Eigentümer zu Schadenersatz und Schmerzensgeld in diesem Fall. Die Tierhalterhaftpflicht, so die Richter, umfasse eben auch den Fall, dass die Frau sich ,freiwillig und mit Einverständnis des Besitzers‘ auf das Pferd gesetzt habe. Ein Verschulden der Frau sei nicht erkennbar....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter: „Herr Angeklagter, wie ich es aus den Akten entnehmen kann, standen Sie doch schon einmal vor drei Jahren wegen Autodiebstahl vor Gericht. Und jetzt erneut?“.
 
    
 
   Angeklagter: „Ja, aber so ein Auto hält ja auch nicht ewig müssen Sie wissen.“
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Noch mehr Tierisches....
 
    
 
    
 
    
 
   Wenn es um Tiere geht, so könnte man denken, blühen Richter regelmäßig zu kreativen Höchstformen auf und überraschen immer wieder mit Originalität und Witz. Auch wenn ein Gerichtssaal eigentlich kein Ort ist, an dem man derartiges vermuten könnte. 
 
    
 
    
 
   So fühlte sich in Berlin ein Vermieter überrascht, als er plötzlich feststellte, dass eine seiner Mieterinnen ein Schwein in der Wohnung hält. Gut, die Überraschung ist zu verstehen: Stellen Sie sich  vor, Sie sind Hausbesitzer, klingeln bei der Mieterin und als diese die Tür öffnet, rennt fröhlich grunzend ein rosa Schweinchen durch den Korridor in der Wohnung. Überhaupt nicht mit der Haltung dieses Schweines in der vermieteten Wohnung einverstanden verlangte der Vermieter von der Mieterin, dass das rosa Schweinchen die Wohnung verlassen müsse. Die Mieterin konnte das gar nicht einsehen, war doch im Mietvertrag vereinbart, dass Kleintiere grundsätzlich erlaubt seien und so ein rosa Schweinchen ist doch nicht wirklich groß. Der Streit ging hin und her und landete schließlich unter dem Aktenzeichen 17 C 88/00 beim Amtsgericht in Berlin-Köpenick. Der Richter brauchte für seine Entscheidung nicht lange und schien sich für Schnitzel nicht begeistern zu können, denn er beschloss nachdem er die Argumentationen gehört hatte, dass das Schwein bleiben dürfe. Wenn im Mietvertrag das Halten von Kleintieren erlaubt sei, so der Richter in seiner Urteilsbegründung, und sich andere Mieter durch das Schweinchen nicht belästigt fühlten, dann darf der Vermieter das Halten eines Hausschweines in der Wohnung auch nicht untersagen. Basta!
 
    
 
    
 
   Doch wer jetzt glaubt, dass das für alle niedlichen, kleinen rosa Schweinchen gilt, der irrt. Denn die Richter am Landgericht in München schränkten dieses Recht in einem anderen Fall deutlich ein und definierten eine ganz neue Klasse Tier. Das verwundert wenig, wie aufgeklärte Leser wissen dürften: München liegt in Bayern und von dort wissen wir, dass es nicht nur Bären, sondern auch ,Problembären‘ gibt, wie es der ehemalige dortige Ministerpräsident Stoiber vor der versammelten Presse verkündete. In Bayern neigt man also dazu, Gattungen zu erschaffen und mit neuen Eigenschaften zu versehen. So widerfuhr es auch einem kleinen Hausschweinchen, das plötzlich zum ,Panikschwein‘ wurde. Denn die Richter am Landgericht in München entschieden unter dem Aktenzeichen 31 S 20796/04, dass das Halten von Hausschweinen in der Wohnung zwar grundsätzlich nicht verboten ist, aber bei ,Panikschweinchen‘ eine Ausnahme gilt. Denn ist das in der Wohnung gehaltene Schweinchen leicht in Panik zu versetzen und wird entsprechend der schweinischen Natur dadurch aggressiv, muss es der Mieter umgehend wieder abschaffen. 
 
    
 
    
 
   Wenn Schweine ihren Aufenthaltsort wählen könnten, würden sie also vermutlich Berlin vorziehen, wie wir jetzt wissen....
 
    
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter: „Warum haben Sie das Opfer auf offener Straße attackiert und sich mit ihm eine Prügelei geliefert?“.
 
    
 
   Angeklagter (leicht genervt): „Wissen Sie Herr Richter, meine Verhältnisse erlauben es mir nicht, dafür auch noch eine Turnhalle zu mieten.“
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Gegenüberstellung einmal anders
 
    
 
    
 
    
 
   Wir kennen es aus vielen amerikanischen Krimiserien oder Spielfilmen: Der Beschuldigte muss zur Gegenüberstellung, bei der er dann mit weiteren Personen vor einem Spiegel steht. Hinter dem Spiegel steht das Opfer und muss den Beschuldigten identifizieren. Gelingt das, dann kann der Beschuldigte mit einer Verurteilung rechnen. Erkennt das Opfer aus den aufgestellten Personen nicht den Täter, dann ist in der Regel für die Staatsanwaltschaft kaum noch eine Verurteilung zu erreichen und der Täter kommt davon. 
 
    
 
    
 
   Das muss doch auch in Deutschland funktionieren, muss sich ein Richter am Landgericht Osnabrück gedacht haben. Vermutlich ein Krimi-Liebhaber und Fan entsprechender Filme. Denn er entschied kurzer Hand während eines Prozesses, ein ähnliches Verfahren anzuwenden. Das allein wäre noch nicht der Grund, besonders Erwähnung zu finden. Diese Erwähnung hat sich das Landgericht Osnabrück dafür verdient, dass es nicht um Menschen, sondern um Tiere ging....
 
    
 
    
 
   Aber immer der Reihe nach: Ein Fahrradfahrer fährt wie gewohnt den täglichen Weg von der Arbeit zurück nach Hause zu seiner Wohnung. Es ist Herbst, die Tage werden kürzer und zudem ist es an diesem Tag leicht neblig. In der Dämmerung, bei leichtem Nebel ist der Radfahrer unterwegs auf gewohnter Strecke, als ihm plötzlich eine scheinbar herrenlose Katze vor das Rad läuft. In letzter Sekunde und um das Tier nicht zu gefährden reißt er den Lenker ruckartig herum und stürzt dabei zu Boden. Leider ein Sturz, bei dem nicht nur die Kniescheiben in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern auch das Fahrrad einen erheblichen Schaden davon trug. Die Besitzerin der Katze kommt hinzu,nimmt das verängstigte Tier auf den Arm und geht weiter ihres Weges. Der Radfahrer ist nach dem ersten Schock empört und beschließt, von der Katzenliebhaberin, die ihm zudem bekannt ist, einen Ersatz für den entstandenen Fahrrad zu fordern. Diese weigert sich und so landet der Fall unter dem Aktenzeichen 2 O 33/04 vor dem Landgericht Osnabrück und unseren Krimi-Liebhaber in Richterrobe. Er lauschte den Vorträgen des Klägers und auch der Klägerin, die schlichtweg behauptete, es habe sich nicht um ihre Katze gehandelt sondern es könnte ja auch eine freilaufende ähnlich aussehende Katze gewesen sein. Der Kläger beschwor, es habe sich um die Katze der Frau gehandelt, er sei sich ganz sicher. 
 
    
 
    
 
   Da sich hier ein scheinbar unlösbarer Fall auftat, (denn die Frau wäre nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn zweifelsfrei feststehen würde, dass es wirklich ihre Katze war, die die Reaktion des Radfahrers auslöste, in dessen Folge er sich den Sturz und Schaden zuzog) erinnerte sich der Richter an seine geliebten Krimiserien und was dort gern getan wird, wenn man sich nicht sicher war, ob der Verdächtige wirklich der Täter war. Der Richter beschloss, eine Gegenüberstellung durchzuführen. Dafür legte er dem Radfahrer mehrere Fotos von Katzen vor, aus denen er bitte die Katze auswählen sollte, die ursächlich für den Sturz und den Schaden gewesen sei. Ganz im Sinne der heiß geliebten Krimiserien wurde darauf geachtet, dass alle fotografierten Katzen der Katze der beklagten Katzenliebhaberin ähnelten und auch die Einstellung der Fotos vergleichbar waren. Immerhin sollte der Kläger nicht in seiner Meinung beeinflusst werden und müsse ja die ,schuldige‘ Katze zweifelsfrei erkennen. Da für den Radfahrer jedoch die Katzen auf den Bildern alle gleich aussahen konnte er nicht zweifelsfrei sagen, welche der Katzen seine Reaktion ausgelöst hat und tippte auf verschiedene Bilder. Frei nach dem Motto : „Es könnte die gewesen sein. Oder die. Oder vielleicht doch die hier?“. Dem Richter reichte diese uneindeutige Identifizierung aus. Jedoch nicht für das Stattgeben der Klage, sondern für den Urteilsspruch: ,Im Zweifel für die Katze‘. Damit blieb der beklagten Katzenliebhaberin der Schadenersatz erspart und dem klagenden Radfahrer die Erkenntnis, dass Katzen nicht gleich Katzen sind....
 
    
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter zum Zeugen: „ Erkennen Sie in dem Angeklagten den Mann wieder, der Ihnen das Auto gestohlen hat?“.
 
    
 
   Zeuge: „Nach der Rede und der Befragung durch den Verteidiger des Angeklagten bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob ich jemals ein Auto besessen habe, Herr Richter.“.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wir werden doch keine Vorurteile haben, oder....?!
 
    
 
    
 
    
 
   Es gibt Fälle und Urteile, die kann man schon nicht mehr in Worte zusammenfassen. Das liegt weniger daran, dass die entsprechenden Fälle nicht geeignet dafür wären, sie unterhaltsam und kurzweilig zu präsentieren, sondern vielmehr daran, dass die Originaltexte aus diesen Urteilen selbst so kreativ und heiter sind, dass jede Zusammenfassung dieser Texte den intelligenten und zugleich originellen Wortwitz einfach nur zerstören würden. Ein solches Urteil ist vor dem Landgericht Mannheim unter dem Aktenzeichen (12) 4 NS 48/96 gefällt wurden. Grundsätzlich ein eher unauffälliges Urteil, bis es jedoch in der schriftlichen Urteilsbegründung der Richter an den Punkt gelangte, in dem auf die Glaubwürdigkeit eines Zeugen eingegangen wurde. Eines Zeugen aus der benachbarten Pfalz, jener Gegend also, die man im hessischen Mannheim ohnehin mit kritischen Augen wahrnahm. Aber lesen Sie selbst, liebe Leser, hier der entsprechende Auszug aus dem besagten Urteil im Originaltext:
 
    
 
    
 
   „(...) Dies sind jedoch nicht die einzigen Bedenken, die man gegen den Zeugen V haben muß. Er gab sich zwar betont zurückhaltend, schien bei jeder Frage sorgfältig seine Antwort zu überlegen und vermied es geradezu betont, Belastungstendenzen gegen den Angeklagten hervortreten zu lassen, indem er in nebensächlichen Einzelheiten Konzilianz ja geradezu Elastizität demonstrierte, im entscheidenden Punkt, der - für ihn vorteilhaften - angeblichen mündlichen Genehmigung des beantragten Urlaubs aber stur blieb wie ein Panzer. Man darf sich hier aber nicht täuschen lassen. Es handelt sich hier um eine Erscheinung, die speziell für den vorderpfälzischen Raum typisch und häufig ist, allerdings bedarf es spezieller landes- und volkskundlicher Erfahrung, um das zu erkennen - Stammesfremde vermögen das zumeist nur, wenn sie seit längerem in unserer Region heimisch sind. Es sind Menschen von, wie man meinen könnte, heiterer Gemütsart und jovialen Umgangsformen, dabei jedoch mit einer geradezu extremen Antriebsarmut, deren chronischer Unfleiß sich naturgemäß erschwerend auf ihr berufliches Fortkommen auswirkt. Da sie jedoch auf ein gewisses träges Wohlleben nicht verzichten können - sie müßten ja dann hart arbeiten -, versuchen sie sich „durchzuwursteln“ und bei jeder Gelegenheit durch irgendwelche Tricks Pekuniäres für sich herauszuschlagen. Wehe jedoch, wenn man ihnen dann etwas streitig machen will! Dann tun sie alles, um das einmal Erlangte nicht wieder herausgeben zu müssen, und scheuen auch nicht davor zurück, notfalls jemanden „in die Pfanne zu hauen“, und dies mit dem freundlichsten Gesicht. Es spricht einiges dafür, daß auch der Zeuge V mit dieser Lebenseinstellung bisher „über die Runden gekommen ist“. Mit Sicherheit hat er nur zeitweise richtig gearbeitet. Angeblich will er nach dem Hinauswurf durch den Angekl. weitere Arbeitsstellen innegehabt haben, war jedoch auf Nachfrage nicht in der Lage, auch nur eine zu nennen!
 
    
 
    
 
   Und wenn man sieht, daß der Zeuge schon jetzt im Alter von noch nicht einmal 50 Jahren ernsthaft seine Frühberentung ansteuert, dann bestätigt dies nur den gehabten Eindruck. Daß er auch den Angekl. angelogen hat, als er ihm weiszumachen versuchte, er brauche den begehrten Urlaub, weil seine Erbtante aus Amerika komme, bedarf keiner näheren Erörterung - auf nähere Nachfrage konnte er nicht einmal angeben, wo diese angebliche Tante in Amerika wohnt. Auf einen solchen Zeugen, noch dazu als einzigem Beweismittel, kann verständlicherweise eine Verurteilung nicht aufgebaut werden. (...)".
 
    
 
   So der Auszug aus dem Originalurteil - Wohlgemerkt von einem promovierten Juristen, der als leitender Richter am Landgericht Mannheim Recht spricht. Zum Glück sind Richter auch nur Menschen mit all den Eigenschaften, die wir ,Normalsterblichen Nicht-Juristen‘ ebenso haben. Ist es nicht schön zu sehen, dass Vorurteile auch bei Juristen hin und wieder durchscheinen? Auch wenn es sich hierbei nicht nur mehr um ein ,scheinen‘, sondern schon um ein ,intensives Strahlen‘ handeln dürfte...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter: „Herr Angeklagter, Sie sind beschuldigt, Ihren Lebensgefährten unter lauten Beschimpfungen aus dem Haus bis hin in den Wald getrieben zu haben, wo Sie ihn dann verprügelt haben sollen. Sind Sie damit nicht etwas zu weit gegangen?“.
 
    
 
   Angeklagter:„Ja, Sie haben Recht. Ich hätte es schon auf der Wiese vorm Haus tun sollen. Aber er wollte ja nicht stehen bleiben.“
 
    
 
   ***
 
    
 
   Beischlafgewohnheit als Reisemangel?
 
    
 
    
 
   Wir bleiben kurz bei original Gerichtsurteilen im Volltext, denn auch der Fall, der sich vor dem Amtsgericht in Mönchengladbach zutrug ist es durchaus wert, im Original genossen zu werden. Ein Kläger verlangte von einem Reiseveranstalter Schadenersatz wegen ,nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit‘, da in seinem Hotelzimmer an Stelle eines Doppelbettes nur zwei Einzelbetten zusammengeschoben standen. Somit entging ihm während der schönsten Zeit des Jahres das ,harmonische Einschlaf- und Beischlaferlebnis‘. Wer dieser Klage jetzt schon reichlich Phantasie unterstellt, der sollte einen Blick auf die Original-Urteilsbegründung werfen, die der Amtsrichter in diesem Fall verfasste:
 
    
 
   „(...) Der Kläger hat nicht näher dargelegt, welche besonderen Beischlafgewohnheiten er hat, die festverbundene Doppelbetten voraussetzen. Dieser Punkt brauchte allerdings nicht aufgeklärt zu werden, denn es kommt hier nicht auf spezielle Gewohnheiten des Klägers an, sondern darauf, ob die Betten für einen durchschnittlichen Reisenden ungeeignet sind. Dies ist nicht der Fall. Dem Gericht sind mehrere allgemein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafs bekannt, die auf einem einzelnen Bett ausgeübt werden können, und zwar durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Es ist also ganz und gar nicht so, daß der Kläger seinen Urlaub ganz ohne das von ihm besonders angestrebte Intimleben hätte verbringen müssen.
 
    
 
   Aber selbst wenn man dem Kläger seine bestimmten Beischlafpraktiken zugesteht, die ein festverbundenes Doppelbett voraussetzen, liegt kein Reisemangel vor, denn der Mangel wäre mit wenigen Handgriffen selbst zu beseitigen gewesen. Wenn ein Mangel nämlich leicht abgestellt werden kann, dann ist dies auch dem Reisenden selbst zuzumuten mit der Folge, daß sich der Reisepreis nicht mindert und daß auch Schadensersatzansprüche nicht bestehen.
 
    
 
   Der Kläger hat ein Foto der Betten vorgelegt. Auf diesem Foto ist zu erkennen, daß die Matratzen auf einem stabilen Rahmen liegen, der offensichtlich aus Metall ist. Es hätte nur weniger Handgriffe bedurft und wäre in wenigen Minuten zu erledigen gewesen, die beiden Metallrahmen durch eine feste Schnur miteinander zu verbinden. Es mag nun sein, daß der Kläger etwas derartiges nicht dabei hatte. Eine Schnur ist aber für wenig Geld schnell zu besorgen. Bis zur Beschaffung dieser Schnur hätte sich der Kläger beispielsweise seines Hosengürtels bedienen können, denn dieser wurde in seiner ursprünglichen Funktion in dem Augenblick sicher nicht benötigt (...)“.
 
    
 
   So der originale Auszug aus dem Urteil vom Amtsgericht Mönchengladbach vom 25.04.1991, das dort unter dem Aktenzeichen 5A C 106/91 gefällt wurde. Ist diesem Einfallsreichtum noch etwas hinzuzufügen...?
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter: „Da sind Sie ja wieder in meinem Gerichtssaal, Herr Angeklagter. Dabei hatte ich ernsthaft gehofft, die letzte Strafe, die ich gegen Sie verhängt habe, würde zu Ihrer Besserung beitragen.“.
 
    
 
   Angeklagter:„Das hat Sie, Herr Richter. Nur will ich eben noch viel besser werden.“
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Aber, aber... Wer wird denn hier keinen Spaß verstehen?
 
    
 
    
 
   Einen Spaß der besonderen Art erlaubte sich ein am Familiengericht tätiger Richter in München. Eine Verhandlung sollte terminiert werden, in der es um Unterhaltsansprüche und deren Bemessung für die allein erziehende Mutter gehen sollte. Eine Dame, die -wie es sich im Nachhinein heraus stellte- die Angelegenheit sehr ernst ansah. Denn bei der Terminplanung des Gerichts fiel der für die Dame nächstmögliche Termin für diese Verhandlung auf den 11.11. und der Richter beschloss, diesem närrischen Verhandlungsdatum noch die passende Uhrzeit zu geben. So wurden Ladungen versandt, die zum Prozess am 11.11. um 11.11 Uhr vor Gericht luden.  Die Frau, die sich bei dieser Verhandlung die Klärung der ihr zustehenden Ansprüche erhoffte, sah in diesem Termin jedoch keinen Scherz, sondern eine Voreingenommenheit des Richters, der sich mit diesem Termin über sie lustig machen würde. Kurzer Hand entschied sie sich dazu, den Richter wegen dem Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Immerhin deute dieser Termin ja deutlich an, dass der Richter sie nicht ernst nehme. 
 
    
 
   Das über diesen Antrag entscheidende Oberlandesgericht in München jedoch wies diesen Befangenheitsantrag zurück und merkte an, dass auch in Familiensachen nicht ,überempfindlich‘ reagiert und stattdessen etwas mehr Humor und Gelassenheit gezeigt werden sollte. Der Richter habe sich, so die entscheidenden Richter weiter, ,lediglich einen Scherz‘ erlaubt. Ob die Richter am Oberlandesgericht dabei schmunzeln mussten ist (leider-) nicht überliefert. 
 
    
 
   Auch abseits des Rheins kommt also das närrische Treiben hin und wieder mal vor. Wer hätte das gedacht...
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter zur Zeugin: „Nennen Sie bitte Ihr Alter.“
 
    
 
   Zeugin: „29 Jahre und ein paar Monate.“
 
    
 
   Richter: „Wie viel sind ,ein paar Monate‘?“
 
    
 
   Zeugin:„126.“
 
    
 
   ***
 
    
 
   Unglück im Glück
 
    
 
    
 
   Ausnahmsweise eine juristische Anekdote, die sich nicht in einem deutschen, sondern in einem amerikanischen Gerichtssaal zugetragen haben soll. Eine Geschichte, die dermaßen originell und skurril ist, dass sie einfach in eine Sammlung wie diese hinein gehört, wie Sie gleich selbst lesen werden. 
 
    
 
   Wie wir alle wissen, gelten amerikanische Juristen als besonders clever, smart, originell und vor Wortwitz sprühend. Grund genug, dass regelmäßig neue Filme und Serien mit derartigen Hauptfiguren aus der Taufe gehoben werden und über den Bildschirm oder die Kinoleinwand flimmern. Besonders beeindruckend sind dabei die hitzigen Wortgefechte, die angewandten Tricks und die teilweise grenzwertigen Taktiken, denen sich diese Anwälte bei ihrer Arbeit im Sinne der Mandanten bedienen. Vielleicht sind das auch die Gründe, weshalb dieser Berufsstand diese besondere Anziehungskraft ausübt. 
 
    
 
   Ein Anwalt aus Charlotte, US Bundessaat North Carolina, bewies, dass man mit anwaltlicher Taktik, Logik und Arglist so ziemlich alles gewinnen kann, diese Siege aber dann nichts mehr zählen, wenn die andere Seite sich als ebenso smart und clever erweist. Aber immer der Reihe nach:
 
    
 
   Zigarren erfreuen sich vieler Liebhaber und sind in den verschiedensten Ausführungen zu haben. Es gibt die ,üblichen‘ Zigarren, die für wenige Euro beim Händler erhältlich sind und es gibt jene Zigarren, denen besondere Eigenschaften zugeschrieben werden und ganz besonders ,exklusiv‘ sein sollen, sodass diese entsprechend viel Geld kosten. Nach oben sind dabei kaum Grenzen gesetzt was den Preis angeht. Je edler die Zigarren, desto anspruchsvoller die Lagerung. Während günstige Zigarren kaum den Weg in die edlen Holzboxen mit eingebauten Feuchtigkeitsspendern finden, ist dies bei den edlen Glimmstängeln schon anders. Sie werden in kleinen Holzboxen, den ,Humidoren‘ aufbewahrt, die dafür sorgen, dass der Tabak nicht austrocknet und immer auf der gleichen Temperatur ist. 
 
    
 
   Solche edlen und exklusiven Zigarren, 24 an der Zahl, kaufte sich ein Anwalt aus dem schönen Städtchen Charlotte im US-Bundessaat North Carolina. Vorausblickend wie er war und in großer Sorge, dass den teuren Zigarren etwas zustößt entschloss er sich, diese Zigarren zu versichern. Verständlich, reden wir doch hier über einige Zigarren im Wert von immerhin 15.000 US $. So bestellte er einen befreundeten Versicherungsmakler in seine Kanzlei und man redete über die Details der gewünschten Versicherung. Schnell einigte man sich und schließlich wurde zwischen dem Anwalt und der von dem Makler vertretenen Versicherung ein Vertrag über eine Feuerversicherung geschlossen.
 
    
 
   Am kommenden Abend, nach einem sehr langen und anstrengenden Tag vor Gericht, setzte sich der Anwalt wie gewohnt am Ende eines anstrengenden Tages auf die Couch in sein Büro und beschloss, eine der edlen Zigarren zu rauchen, um den Tag in angemessenem Stil Revue passieren zu lassen. Dabei kamen seine Gedanken auch zu dem abgeschlossenen Versicherungsvertrag über die Zigarren, den er noch auf seinem Schreibtisch liegen hatte. Er holte ihn zu sich auf die Couch und las ihn noch einmal mit seinem anwaltlichen Scharfsinn durch. Man weiß nicht was ihn dabei ,geritten‘ hat oder wie es dazu kam, aber er fand eine ,Lücke‘ in den Formulierungen der Konditionen, die ihn zugleich auf eine geniale Idee brachte. Die Folgetage beendete er daraufhin bewusst mit einer der teuren Zigarren, die er jeweils intensivst genoss. Nach einigen Wochen war die Holzschatulle leer und die 24 Zigarren vollständig aufgebraucht. Kein Problem, so dachte sich der Anwalt, und setze ein Schreiben an die Versicherung auf. Darin forderte er den finanziellen Ersatz für die Zigarren und führte als Begründung auf, dass diese Zigarren im Zuge ,mehrerer kleiner Feuerschäden‘ vernichtet worden seien. Die Versicherung zögerte nicht lange mit der Antwort und der darin enthaltenen Weigerung einer Ersatzzahlung aus der Versicherung, immerhin habe der Anwalt die Zigarren entsprechend des vorgesehenen Zweckes bestimmungsgemäß verwendet. 
 
    
 
   Doch diese Ablehnung konnte den Anwalt nicht stoppen und er reichte bei dem zuständigen Gericht Klage gegen die Versicherung ein, in der er den Ersatz des Schadens forderte. Die Klage überraschte das Gericht und der Richter machte mehr als deutlich, dass er die Klage für unverschämt hielt. Dennoch gab er der Klage statt und sprach dem Anwalt nach Prüfung der Versicherungsunterlagen die geforderte Summe zu. Denn die Versicherungspolice lautete, wie bei Versicherungen gegen Brandschäden üblich, dass sie gegen ,jede Art von Brandschäden‘ gelte. Es gab also keinen Ausschlussgrund, welche Art Feuer nicht durch die Versicherung abgedeckt war. 
 
    
 
   Die Versicherung erkannte zähneknirschend, dass ihr ein Malheur passiert ist und beschloss zu zahlen. Nicht nur wäre eine zweite Instanz gegen das Urteil teuer geworden, es war angesichts des Versicherungsvertrages auch fraglich, ob ein anderer Richter anders entscheiden würde. So wanderte wenige Stunden nach dem Prozess ein Scheck in Höhe von 15.000 US $ an den cleveren Anwalt. 
 
    
 
   Aber hier hatte der Anwalt die Rechnung ohne die Versicherung und deren Anwalt gemacht. Denn kaum löste er den Scheck ein, verschaffte sich also den Vermögensvorteil aus der Versicherung, klickten die Handschellen. Die Versicherung ließ den Anwalt mit der Begründung der 24-fachen Brandstiftung verhaften. Der Anwalt habe, so die Versicherung, ,vorsätzlich versichertes Eigentum in Brand gesetzt‘, um sich aus den Schäden zu bereichern. Pech für den Anwalt, dass der gleiche Richter entscheiden musste, der die Klage auf Schadenersatz aus der Versicherung schon für mehr als dreist hielt. Das Resultat waren für jede Zigarre, die vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, ein Monat Haft ohne Bewährung und 1.000,- US $ Geldstrafe - Insgesamt als 2 Jahre Haft und 24.000,- US $ Strafe. Teure Zigarren, im wahrsten Sinne des Wortes. 
 
    
 
   Tja, auch wenn einige Anwälte immer wieder denken, sie seien besonders clever und unschlagbar, so sollten sie dabei nicht vergessen, dass es auch andere Anwälte gibt, die das Spiel ebenso beherrschen....
 
    
 
   (Anmerkung: Dieser Anekdote können leider kein Aktenzeichen oder genaue Zeitangaben zugeordnet werden. Sie wurde vor mehreren Jahren veröffentlicht und kursiert seit dem - auch in anderen Variationen - regelmäßig durch die juristischen Kommentare oder findet sich auch so oder abgewandelt hin und wieder in einigen Zeitungen wieder. Ist es tatsächlich so passiert? Oder ist es einfach nur eine Anekdote, die eindrucksvoll zeigt, wie das Gerichtssystem in den USA funktionieren kann? Ich muss zugeben, ich weiß es auch nicht, aber fand diese Geschichte dennoch so schön, dass ich sie Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten wollte.)
 
    
 
   ***
 
    
 
   Aufdruck auf einer Serviette in einer kleinen Gaststätte in Schleswig-Holstein:
 
    
 
   "Nachdem wir die Schankerlaubnis-, Getränke-, Vergnügungs-, Mehrwert-, Einkommen-, Vermögen-, Grundvermögen-, Gewerbekapital-, Gewerbeertrag-, Lohn, Lohnsummen-, Kirchen-, Hunde- und Kapitalertragsteuer bezahlt, Beiträge zur Krankenkasse, Berufsgenossenschaft, Familienausgleichskasse, Invaliden-, Angestellten-, Arbeitslosen-, Lebens-, Feuer-, Einbruch-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, die Gebühren für Gas, Wasser, Elektrizität, Heizung, Müllabfuhr, Schornsteinfeger, Telefon, Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen, Gema usw. entrichtet haben, bleibt uns diesen Monat nur noch das Geld für diese Reklame übrig und Sie zu bitten, unser Unternehmen durch regen Besuch unterstützen zu wollen."
 
    
 
   ***
 
    
 
   Sturheit kann teuer werden
 
    
 
    
 
   Manchmal macht es nicht nur Sinn die Urteile selbst zu lesen, sondern auch die Kostenentscheidungen, die diesen in der Regel angehängt sind. Jene Entscheidungen also, die bestimmen, wer den Prozess nun eigentlich zahlt. In Deutschland müssen die Gerichtskosten im Zivilprozess in der Regel durch Kläger oder Beklagten gezahlt werden, im Strafprozess bei Freispruch durch die Staatskasse oder bei einer Verurteilung durch den Angeklagten und nur die Kosten für Sozialgerichte und die dort geführten Prozesse, jene Prozesse also, die sich mit den Zuwendungen von staatlichen Stellen an die Betroffenen befassen, sind in der Regel für die Kläger kostenfrei. Aber wie so oft bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel. Auch wenn es bislang davon nur derer eine einzige zu geben scheint. Dafür ist es aber eine Ausnahme, die tatsächlich geradezu einlädt, sie wiederzugeben:
 
    
 
   Ein Maler aus Hessen fühlte sich nicht mehr in der Lage zu arbeiten und verlangte eine Frühverrentung. Da der Maler aber erst knapp über 50 Jahre alt war, traf die entsprechende Vorschrift für eine Frühverrentung nicht zu. Der Maler argumentierte jedoch, er sei gesundheitsbedingt ,arbeitsunfähig‘ bzw. ,berufsunfähig‘ und in einem solchen Zustand müsse er berechtigt sein, eine Rente zu erhalten. Wie bei einer solchen Argumentation üblich wurde ein ärztliches Gutachten angeordnet. Doch der Arzt konnte keine Erkrankung feststellen, die den Antrag stützte. So entschloss sich der Maler, dagegen zu klagen und verlangte jetzt vom Sozialgericht ein Urteil in seinem Sinne. Dort hatte man zunächst ein Einsehen und bestimmte, dass ein weiteres Gutachten über den Gesundheitszustand angefertigt werden solle. Doch auch dieses Gutachten von einem anderen Arzt bestätigte die ursprüngliche Diagnose, dass der Maler keinerlei Anzeichen und Kriterien erfüllt, die eine Verrentung rechtfertigen würde. Enttäuscht über dieses Gutachten forderte der Maler ein weiteres Gutachten von einem anderen Arzt, immerhin fühle er sich persönlich nicht mehr gesund genug für den Beruf. Auch hier hatte das Gericht wieder Mitgefühl und Einsicht genug, um auch dieses weitere Gutachten in Auftrag zu geben. Das Resultat jedoch war erneut nicht im Sinne des Klägers und stellte erneut fest, dass keinerlei Anzeichen vorlagen, die diese geforderte Verrentung begründen würde. Überraschenderweise zeigte das Sozialgericht wieder ein Herz für den Kläger und gab seiner erneuten Forderung nach einem weiteren Gutachten stand - mit gleichem Ergebnis am Ende. 
 
    
 
   Nach einigen Jahren, die der Prozess jetzt inzwischen dauerte, lagen insgesamt acht ärztliche Gutachten vor, die alle samt den gleichen Tenor hatten, dass der Gesundheitszustand keine Rentengewährung für den Kläger zulassen und rechtfertigen würde. Damit war die Prozesslage eindeutig und der Fall war für den Maler nicht mehr zu gewinnen. Der bis dahin sehr verständnisvolle Richter machte dies dem Kläger deutlich und empfahl dem Maler, seine Klage doch am besten zurück zu nehmen, da er kein weiteres Gutachten in Auftrag geben könne und mit den vorliegenden Fakten kein Urteil im Sinne der Klage zu erwarten sei. Doch der Kläger schien diesen Wink nicht zu verstehen und stellte sich auf stur. Er forderte weiter seine Verrentung und war auch nach der freundlichen Bitte des Richters nicht bereit, seine Klage zurück zu nehmen, sondern forderte ein Urteil. 
 
    
 
   Diese Sturheit schien die Richter zu erzürnen und sie zogen sich zur Urteilsfindung zurück. Der Kläger dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er wenig später per Post das Urteil erhielt. Denn die Richter stellten dem Kläger für das ansonsten kostenfreie Sozialgerichtsverfahren die Zeit für die Urteilserstellung in Rechnung, jene Zeit also, die sie nach der eindringlichen Bitte auf Klagerücknahme für die Erstellung des Urteiles benötigten. Somit verlor der Kläger nicht nur den Prozess um die gewünschte Rente, sondern konnte auch noch 2,5 Stunden richterliche Arbeitsstunden zu je 300,- € sowie den Schreibdienst und die Zustellung bezahlen, sodass hier eine stolzer Summe von 1.000,- € fällig wurde.
 
    
 
   Manchmal ist es eben doch ratsam, den Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter zum Angeklagten: „Ich gebe Ihnen jetzt noch einmal die Chance, Ihren Komplizen zu nennen.“
 
    
 
   Angeklagter:„Sie können mich drängen wie Sie wollen, ich verrate doch nicht meinen eigenen Bruder....Oh, Mist!“
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Verbrechen skurril...
 
    
 
    
 
   Nach diesen Ausflügen in die verschiedenen Rechtsgebiete jetzt das Strafrecht und der Blick über den Tellerrand. Bei Mordprozessen wird immer wieder von den Gerichten untersucht, wie es so weit kommen konnte, dass ein Mensch gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde. Eigentlich ein sehr ernstes Thema, wären da nicht die Erklärungen, die einige Angeklagte zur Begründung für ihre abscheulichen Taten vorbrachten. Begründungen, die so skurril sind, dass sie einfach in ein Buch wie dieses gehören:
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wie weit das Fernsehen zu Gewalt animieren kann musste der Franzose Marc Agnerey schmerzlich erfahren, als er eine Quiz Show im Fernsehen sehen wollte. Sein Bruder nämlich, der 31jährige Philippe Agneray war ein großer Fan der amerikanischen Seifenoper „Dallas“ und wollte um jeden Preis die Geschichten von J.R. und Pam verfolgen, die zur gleichen Zeit kam, nur eben auf einen anderen Kanal. Es fand eine hitzige Diskussion um die Fernbedienung statt, bei der Marc Agnerey als Sieger hervor ging. Gerade als er sich genüsslich zurück lehnte auf der Couch sah sein Bruder Philippe kein anderes Mittel mehr um an die Fernbedienung heran zu kommen, als den Revolver zu nehmen und abzudrücken. Als die Dalles Folge zu Ende war rief er schließlich die Polizei und stellte sich den Beamten.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wer glaubt, in Deutschland sei es schwierig einen Kindergartenplatz zu bekommen, der sollte glücklich darüber sein, nicht in Japan zu leben. Denn dort kann ein solcher Platz für die lieben kleinen tödlich enden. Als eine 35jährige Mutter in Japan die Ablehnung der Kindertagesstätte für ihr Kind mit der Begründung bekam, es sei kein Platz mehr frei, entschied sie sich spontan dazu, einen Platz zu schaffen. Sie wartete auf das erste Kind, das aus dem Kindergarten heraus kam und erwürgte es. Anschließend forderte sie, schon im Griff der herbei gerufenen Polizisten, dass man den jetzt frei gewordenen Platz doch bitte ihrem Sohn geben solle...
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Auch das Frühstück muss nicht immer harmonisch sein, wie dieser Fall zeigt: Ein 68jähriger Rentner, Francis Buhagiar, regte sich darüber auf, dass eine Scheibe Toast zu sehr angekohlt war. Seine 76jährige Schwester weigerte sich jedoch, ihm eine neue Scheibe in den Toaster zu stecken. Erzürnt über diese Verweigerung seiner Bitte griff er zur Pistole und erschoss sie.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Zu einem skurrilen Akt der Emanzipation kam es im indischen Neu Delhi. Dort verlangte ein Ehemann von seiner Frau, dass sie ihm einen Tee aufbrühen solle. Sie verweigerte dies mit der Begründung, gerade andere wichtige Tätigkeiten durchzuführen und forderte ihn auf, sich selbst die Tasse aufzubrühen, immerhin stehe alles, was er dafür benötigen würde, vor ihm. Doch der Mann lehnte sich zurück und wies die Frau darauf hin, eine derartige Arbeit sei für einen Mann nicht würdig und sie solle ihm gefälligst den Tee zubereiten; das sei ,Frauenarbeit‘. Daraufhin ließ die Frau tatsächlich ihre aktuelle Arbeit liegen: Jedoch nicht, um den Tee aufzubrühen, wie es der Mann verlangte, sondern um zum Messer zu greifen und ihn zu erstechen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Doch nicht nur Mord kann skurril sein, auch andere Verbrechen fördern gelegentlich ein heiteres Schmunzeln zum Vorschein. Wie der Fall, der sich in New York ereignete. Dort betrachtete eine gut und wohlhabend aussehende Frau während des Einkaufsbummels die Schaufensterauslage eines Juweliergeschäftes. Ein junger Mann erkannte die Gelegenheit und ergriff die Handtasche der Frau, mit der er sodann davon eilte. Ein aufmerksamer Ladenangestellte hatte den Vorfall beobachtet und zugleich die Polizei verständigt, bei der er eine detaillierte Beschreibung des Diebes abgeben konnte. Innerhalb von wenigen Minuten wurde der flüchtige Dieb von einer Streife gefasst und zum Tatort gefahren, wo er dann mit den Worten aus dem Auto gebeten wurde, eine „Identifizierung und Gegenüberstellung“ durchzuführen. Der Dieb schien hierbei recht verwirrt, wer eigentlich wen wiedererkennen soll, denn als er vor die Frau gestellt wurde sagte er „Ja, das ist die Frau. Ich kann sie eindeutig identifizieren.“.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Einen Benzindieb hat es in Seattle bitter -im wahrsten Sinne des Wortes- erwischt. Er ersann den Plan, von der Tankstelle eines Motels in der Nacht Benzin abzusaugen. Zu diesem Zweck begab er sich nach Einbruch der Dunkelheit zum Tank der Tankstelle hinter dem Motel und steckte einen Schlauch hinein. Mehrere Kanister, die er bereit zum Füllen war, neben sich stehend saugte er an dem Schlauch, um das Benzin zum Laufen zu bringen. Kurze Zeit später wurde der Besitzer des Motels von einem lauten Röcheln und Husten auf die Ereignisse hinter dem Motel aufmerksam gemacht und er rief die Polizei. Die herbeigerufenen Ordnungshüter kamen umgehend nach dem Notruf an und fanden einen lauthals lachenden Motelbesitzer, sowie den würgenden Dieb vor. Grund für das Gelächter des Motelbesitzers war der Umstand, dass der Schlauch des vermeintlichen Benzindiebes nicht im Benzintank, sondern im Gülletank steckte und der Dieb das Glück (oder Pech?) hatte, direkt mit dem ersten Ansaugversuch das ganz große ,Geschäft‘ zu erwischen. Mit der Erklärung, noch nie im Leben derart gelacht zu haben, verzichtete der Motelbesitzer auf eine Anzeige gegen den tollpatschigen Dieb.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Eine kreative Art, ein Verbrechen aufzuklären, hatte ein Polizist in Newark gefunden. Eine Frau meldete den Diebstahl ihres neuen Autos. Dem Polizist, der die Anzeige aufnahm, fiel ein, dass sich in diesem Fahrzeugtyp serienmäßig ein Autotelefon befände und er fragte die Frau nach der Nummer des eingebauten Telefons. Diese gab sie ihm bereitwillig und der Polizist rief sogleich die Nummer an. Nach einigem Klingeln ging ein Mann an das Telefon. Der Polizist gab sich als Autokäufer aus, der aus einer Zeitungsanzeige erfahren habe, das Fahrzeug stehe zum Verkauf. Er würde es gern kaufen wollen und bar zahlen. Der von diesem in Aussicht gestellten Geldsegen überraschte Mann am anderen Ende der Leitung sagte freudig, dass das Auto noch zum Verkauf stehe und wann man sich denn treffen könne. Beim kurz darauf stattfindenden Treffen wechselte zwar kein Geld den Besitzer, dafür aber stählerne Handschellen...
 
    
 
   ***
 
    
 
   Anwalt zum Sachverständigen: „Erinnern Sie sich noch, wann die Autopsie stattfand?“
 
    
 
   Sachverständiger: „Ja, wir fingen so gegen 8.30 Uhr an.“
 
    
 
   Anwalt: „Und das Opfer war zu diesem Zeitpunkt bereits tot?“
 
    
 
   Sachverständiger: „Nein, es saß auf dem Tisch und wunderte sich, warum ich eine Autopsie an ihm durchführe.“
 
    
 
   ***
 
    
 
   Eine skurrile Reise um die Welt
 
    
 
   Nachdem wir im vergangenen Kapitel einige sehr skurrile Verbrechen kennen lernen durfte, bleiben wir beim Blick über den Tellerrand. Jedoch gilt unser Augenmerk nicht mehr den Pleiten, Pech und Pannen der Richter sondern es sind die Gesetze, die hier für reichlich Unterhaltung sorgen dürften. Andere Länder, andere Sitten - Das altbekannte Sprichwort dürfte auch auf die einzelnen Gesetzbücher zutreffen:
 
    
 
    
 
   China
 
    
 
   Das Land ist für skurrile Gesetze bekannt, wie wir spätestens seit der Ein-Kind Regelung kennen. Von dieser Regelung gibt es jedoch regelmäßig Ausnahmen, sodass dieses Gesetz gar nicht so skurril ist, wie es den Anschein hat. Durchaus skurriler, gerade im Zusammenhang mit Kindern, dürfte das in China gültige Gesetz sein, dass ein Kind, welches auf eine Universität möchte, intelligent seinmuss. Ob das etwas mit dem Fortschrittsdenken zu tun hat und der anvisierten Vormachtstellung in Sachen Innovation und Wirtschaft? Aber wer glaubt, alle Gesetzt in China seien so vorwärts gewandt, der irrt: Denn es ist in China ebenso per gültigem Gesetz verboten, einem Ertrinkenden zur Hilfe zu eilen und ihn zu retten. Das wäre ein ,verbotener Eingriff in sein Schicksal‘. Tradition und Innovation liegen in diesem riesigen Land also eng beieinander....
 
    
 
    
 
   Thailand
 
    
 
   Auch das gar nicht so weit von China entfernte Thailand kennt in seinem Gesetzbuch kuriose Auswüchse. Das musste ein Mann erfahren, der einen zu Boden gefallenen Geldschein durch drauf treten vor dem Wegfliegen retten wollte. Denn dieser Reflex mit dem Fuß brachte ihn nicht nur mit einem, sondern mit beiden Beinen schnurstracks ins Gefängnis. Die zu Boden gefallene Geldnote zeigte das Bildnis des amtierenden Königs und es ist in Thailand unter Strafe verboten, das Bildnis der Majestät mit Füßen zu treten, da dies als ,offene Majestätsbeleidigung‘ gewertet wird.
 
    
 
    
 
   Frankreich
 
    
 
    
 
   Vom Fernen Osten zurück nach Europa und dort zu unseren Nachbarn in Frankreich. Ausgerechnet das Land, dessen Hauptstadt Paris auch den Beinamen „Stadt der Liebe“ trägt kennt ein noch immer gültiges Gesetz aus dem Jahre 1910, welches das Küssen und Liebkosen auf Bahnsteigen verbietet. Ein Gesetz, das damit innige Abschiedsszenen auf Bahnsteigen verhindern und die damit verbundenen, immer wieder aufgetretenen Verspätungen der Bahn in den Griff bekommen wollte. Aber keine Sorge wenn Sie sich vielleicht einmal in Paris von Ihrem oder Ihrer Liebsten verabschieden wollen. Auch wenn dieses Gesetz noch immer im Gesetzbuch steht, so werden Verstöße dagegen schon lang nicht mehr verfolgt oder geahndet. ebenfalls noch immer aktuell ist das Gesetz, das aus der Regierungszeit eines zwiespältigen Führers kommt: Das Gesetz, nach dem es verboten ist, sein Schwein „Napoleon“ zu nennen. Die Gemeinde Sarpourenx, ebenfalls in Frankreich, hingegen verabschiedete ein Gesetz, das an Skurrilität vermutlich kaum noch zu überbieten ist: Diese Gemeinde verbot schlichtweg das Sterben. Der Grund für dieses sehr ungewöhnliche Gesetz war ganz pragmatisch und lag darin, dass kein Platz auf dem örtlichen Friedhof mehr vorhanden war. Da ein höheres Gericht der Gemeinde untersagte, neue Friedhofsfläche zu schaffen, entschloss sich diese zu dem ungewöhnlichen Gesetz, indem es einfach den Grund für weitere Friedhofsflächen abschaffen wollte. Aber wir wissen ja spätestens seit Asterix, dass es in Frankreich Gegenden von ,unbeugsamen‘ Zeitgenossen gibt...
 
    
 
    
 
   Großbritannien
 
    
 
    
 
   Auch wenn die Engländer gern über das kontinentaleuropäische Recht lächeln und ihr eigenes System als das ,non plus Ultra‘ hervorheben, so hat auch dieses Land zwischen den (zugegeben sehr wenigen) Seiten der Gesetzbücher einige Skurrilitäten parat. Auch wenn es nur die ist, dass man im englischen Parlament, dem „Houses of Parliament“ nicht sterben darf. Möchten Sie bei ihrem nächsten Urlaub in London eine Postkarte nach Hause schreiben, dann achten Sie ebenfalls peinlich genau darauf, wie Sie die Briefmarke aufkleben. Denn zeigt die Briefmarke das Bild der Königin und Sie kleben die Marke aus Versehen kopfüber auf die Karte, dann kann das böse enden. Dieses Missgeschick wird nämlich tatsächlich nach einem noch immer gültigen Gesetz als „Verrat“ am Königshaus angesehen. Selbst wenn es unwahrscheinlich ist, dass derartige Briefmarken Missgeschicke auch heute noch verfolgt werden, so wissen wir doch alle aus den jüngsten Nachrichten, dass auch im elektronischen Zeitalter alle Briefe, Karten und Sachen der Post eifrigst von staatlichen Stellen überwacht und geprüft werden. Und wer kann da schon mit Bestimmtheit sagen, ob einem Sachbearbeiter nicht die falsch herum aufgeklebte Marke auffällt....
 
    
 
   Kanada
 
    
 
   Kanada kennt sehr restriktive Gesetze. So verbietet ein Gesetz, dass man nicht während eines Fluges das Flugzeug verlassen darf. Logisch oder? Aber auch das Gesetz, dass sich zwei verschiedene Schiffe auf einem Gewässer nicht zur selben Zeit auf der selben Position befinden dürfen. Wird doch auch Zeit, dass das mal im Gesetz steht. Nicht das die sich noch gegenseitig überfahren....
 
    
 
    
 
   USA
 
    
 
    
 
   Natürlich darf das „Mutterland“ der skurrilen Gesetze bei dieser kleinen ,Weltreise‘ nicht fehlen. Es gibt vermutlich kein anderes Land auf der Erde, in denen es Warnhinweise auf Kaffeebechern gibt, nach denen der Inhalt heiß sein kann oder auf denen die Mikrowelle das Warnschild zeigt, dass man in das Gerät keine lebenden Tiere hereinstecken sollte. Alles Hinweise, die die Hersteller auf Grund von vorausgegangenen Klagen anbrachten, um sich so vor weiteren Forderungen zu schützen. Doch der Blick in die einzelnen Gesetzbücher der US-Bundesstaaten offenbart, dass nicht nur Gerichte mit täglich neuen Skurrilitäten befasst sind, sondern dass es tatsächlich auch gesetzliche Grundlagen gibt, die bei uns nur ein Kopfschütteln hervor rufen und die teilweise unter seltsamen Umständen den Einzug in derartige Paragraphenwerke fanden.
 
    
 
   Unter welchen Einfluss die Gesetzgeber im Bundesstaat New York standen als sie das Gesetz erließen, nach denen es verboten ist, sich vom Dach eines Wolkenkratzers zu stürzen, wird immer fraglich bleiben. Vermutlich soll es den Selbstmörder schützen, mag man denken. Aber warum steht auf ein Verstoß gegen dieses Gesetz dann die Todesstrafe? Vielleicht war es aber auch nur das Mitgefühl des Gesetzgebers, den Selbstmörder, der vom Dach eines Wolkenkratzers springt und entgegen seiner Absicht überleben sollte damit das gewünschte Ende zu bescheren...
 
    
 
   Tierschutz der besonderen Art kennt der Bundesstaat Alaska. Dort nämlich ist es unter Strafe verboten, die frei lebenden Bären zu wecken, um sie zu fotografieren. Aber ob der Gesetzgeber tatsächlich das Wohl der Tiere im Sinn hatte? Denn Sie dürfen den Bären zwar nicht wecken, aber mit einer Flinte erledigen schon, denn die Bärenjagd ist in Alaska erlaubt...
 
    
 
    
 
   Ein Staat, der besonderes Mitgefühl mit Ehefrauen hat, die von ihren Männern hin und wieder Schläge beziehen, ist der US Bundesstaat Alabama. Dort nämlich ist es Männern verboten, ihre Frauen mit Stöcken zu verprügeln, die länger sind als ihr Daumen. 
 
    
 
   Weniger Mitgefühl mit Ehefrauen hat der Bundesstaat Arkansas (Heimat von Ex Präsident Bill Clinton). Dort nämlich hat der Mann das ausdrückliche Recht, seine Ehefrau mit Schlägen zu züchtigen. Allerdings nur, wenn er dies nicht öfters als einmal im Monat tut. 
 
    
 
   Ob es jedoch in Monroe, im US Bundesstaat Utah überhaupt jemals zu einer Ehe kommen kann? Dort nämlich müssen zwei tanzende Menschen mindestens so viel Platz zwischen sich lassen, dass das Tageslicht ungehindert durch die Lücke scheinen kann. Körperliche Nähe kann man dort wohl ausschließen... 
 
    
 
   Der Bundessaat Colorado glaubt an tierische Intelligenz und daran, dass die Tiere scheinbar des Lesens mächtig sind. Denn in Denver darf ein Hundefänger nur dann seinem Handwerk nachgehen, wenn er zuvor in seinem Einsatzgebiet Plakate ausgehangen hat, die auf seinen kommenden Einsatz hinweisen. 
 
    
 
   Glauben Sie Deutschland reguliert seine Berufe intensiv? Vergessen Sie Meisterzwang und Genehmigungspflichten für Gewerbe. Kalifornien verlangt sogar für das Aufstellen einer Mausefalle, dass man im Besitz einer gültigen Jagdlizenz ist. 
 
    
 
   Nichtraucherschutz kann auch zu weit gehen, wie das Gesetz aus Zion, US Bundesstaat Illinois eindrucksvoll belegt. Dort nämlich ist es strengstens untersagt, einem Hund oder einer Katze oder einem anderen Haustier eine brennende Zigarette anzubieten. 
 
    
 
   Auch der Bundessaat Tennessee schützt seine Tiere und zwar vor Jägern. Dort nämlich ist es verboten, aus einem fahrenden Auto heraus Jagd auf Wild zu machen. Es sei denn, man begegnet bei seiner Safari einem Walfisch. Diesen darf man ausdrücklich auch aus einem fahrenden Fahrzeug heraus schießen. (Übrigens: Tennessee ist ein Binnenstaat, grenzt also an keine einzige Küste)
 
    
 
   Wenn Sie in Texas Zug fahren möchten, hoffen Sie darauf, dass der Zug keinem entgegenkommenden Zug an einem Bahnübergang begegnet. Das könnte nämlich lange Wartezeiten mit sich bringen. Den Grund dafür finden Sie in dem dort gültigen Gesetz, das die Begegnung zweier Züge an einem Bahnübergang regelt. In einem solchen Fall müssen nämlich beide Züge anhalten und dürfen die Fahrt erst wieder fortsetzen, wenn ein Zug den Übergang passiert hat. Leider vergaß man zu regeln, welcher der beiden Züge in einem solchen Fall Vorfahrt hat...
 
    
 
    
 
   Der US Bundessaat Arkansas reguliert nicht nur Menschen, sondern auch Naturgewalten. Dort nämlich ist es dem Arkansas River, dem mächtigen Fluss, der sich durch den Staat zieht, verboten, bei Hochwasser höher zu steigen als bis zur Brücke der Hauptstrasse in Little Rock. Hoffen wir mal, dass der Fluss sich an Gesetze hält. 
 
    
 
   Auch in Brawley versucht man per Gesetz die Natur zu zügeln. Denn dort ist es dem Schnee verboten, innerhalb der Stadtgrenzen zu Boden zu fallen. 
 
    
 
    
 
   Es gibt aber auch Gesetze, die dem Sheriff und den Strafverfolgungsbehörden die Arbeit erleichtern sollen. So wie das Gesetz aus Texas, das von jedem Kriminellen verlangt, dass er sein Opfer mindestens 24 Stunden vor der geplanten Tat mündlich oder schriftlich über seine Absichten zu informieren hat. So haben die zukünftigen Opfer Gelegenheit, sich ausgiebig geistig auf das kommende Verbrechen vorzubereiten und der Täter muss sich nach der Tat keiner Anklage wegen schwerer seelischer Schäden, die seine Tat beim Opfer auslösen könnte, aussetzen. 
 
    
 
   Der Bundesstaat Washington verlangt ebenfalls von einem Kriminellen, der mit einem Auto oder anderem Gefährt die Staatsgrenze überschreitet, dass er den Polizeichef telefonisch auf sein Eintreffen und die unlauteren Absichten hinweist. 
 
    
 
   Gegen Schäden aus Bränden soll ein Gesetz aus Davnille im US Bundesstaat Pennsylvania schützen. Es besagt nämlich, dass spätestens eine Stunde vor Ausbruch eines Brandes die Funktionsfähigkeit aller Feuerlöscher zu überprüfen ist. Na wenn das nicht hilft....
 
    
 
   Ebenfalls den Feuerwehrleuten die Arbeit erleichtern soll ein Gesetz in St. Louis. In diesem Fall jedoch zielt das Gesetz auf die seelische Gesundheit der Brandbekämpfer ab. Dort nämlich ist es den Feuerwehrleuten verboten, Frauen zu retten, die nur im Nachthemd bekleidet sind. Das Gesetz legt ausdrücklich fest, dass zum Anlegen dezenter Kleidung auch bei einem Brand immer genügend Zeit besteht.
 
    
 
   Der US Bundessaat Kentucky schützt Frauen ganz besonders vor Übergriffen auf den Autobahnen. Dort nämlich ist es Frauen nur erlaubt einen Highway zu betreten, wenn sie mindestens von zwei Polizisten eskortiert wird oder aber die Frau mit einem Knüppel zur Verteidigung bewaffnet ist. Da man jedoch die Gefahr eines Übergriffes nur bei bestimmten Frauen sieht, gilt das Gesetz ausdrücklich nicht für Frauen die mehr als 200 Pfund wiegen oder wenn es sich um ein weibliches Pferd handelt. (Auch wenn es seltsam klingt, aber so steht es tatsächlich im Gesetz)
 
    
 
   ***
 
    
 
   Richter: „Herr Angeklagter, warum erzählen Sie denn heute einen ganz anderen Tathergang als Sie es gestern taten?“
 
    
 
   Angeklagter: „Gestern haben Sie mir ja nicht geglaubt. Vielleicht glauben Sie mir ja jetzt.“
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wie würden Sie entscheiden? - Aber, aber... Herr Richter!
 
    
 
   Nach diesem Ausflug in die weite Welt des Rechts jetzt wieder die ,Landung‘ auf deutschem Boden und zu einem Urteil, das man zweimal lesen muss, um ganz spezielle Vorlieben des vorsitzenden Richters zu erkennen. Aber auch ein Fall, bei dem Sie sich fragen können, wie Sie an der Stelle des Richters entschieden hätten.
 
    
 
   Stellen Sie sich den Fall einer Mieterin in einem Mehrfamilienhaus vor. Die Mieterin zahlt regelmäßig ihre Miete und der Vermieter erfüllt auch seine Pflichten entsprechend der Gesetze. Als in dem Mehrfamilienhaus ein Café im Erdgeschoss frei wird, vermietet es der Vermieter an einen Liebhaber der Sado-Maso-Szene. Sehr schnell entwickelt sich das Café zum Treffpunkt für Liebhaber dieser sexuellen Spielarten und Vorlieben mit einem entsprechenden ansteigenden Besucherverkehr. Die Gäste des Cafés fühlen sich in dem Etablissement so heimisch, dass sie auch mehr und mehr in entsprechenden Verkleidungen in dem Café erscheinen. Verkleidungen, die sehr deutlich die sexuellen Vorlieben nach außen zur Schau tragen. Die brave Mieterin aus einer der höheren Etagen stört sich schließlich daran, dass die Gäste des Cafés den selben Hauseingang wie sie benutzen und sie so von außen sichtbar nicht deutlich abgegrenzt von den Cafégästen ist, wenn sie zu ihrer Wohnung herauf gehen möchte und das Treppenhaus betritt. Man könnte also den Anschein bekommen, wenn sie in das Haus geht, dass sie das Café aufsuchen möchte und nicht ihre Wohnung. Doch nicht nur diesen fälschlicherweise erweckten Eindruck sieht die Mieterin als störend an: Zudem empfindet sie starke Abneigung gegen die ihr im Hausflur begegnenden Gäste des Cafés in ihren Verkleidungen und offen zur Schau gestellten sexuellen Vorlieben. Schließlich wird die empfundene Belästigung so groß, dass die Mieterin diesen Umstand als Mietmangel geltend macht und die Miete kürzt.
 
    
 
   Der Vermieter ist mit dieser Mietminderung nicht einverstanden und argumentiert, die Wohnung selbst habe keinen Mangel und die Minderung ist unberechtigt. 
 
    
 
   Was denken Sie, ist eine derartige Belästigung ein Mietmangel und im Verantwortungsbereich des Vermieters? Eine Frage, die das Amtsgericht Hamburg unter dem Aktenzeichen 49 C 474/05 zu klären hatte. Wobei weniger das Urteil im Ganzen, als vielmehr eine einzige Formulierung besonders auffällt. Mal sehen, ob Sie diese erkennen. Hier der entsprechende Auszug aus dem Originalurteil vom 23.03.2006:
 
    
 
   „(...) Soweit sich die Beklagte zur Begründung ihrer gegenteiligen Auffassung auf die - im wesentlichen unstreitigen - Belästigungen stützt, die von den Besuchern des offensichtlich als Treffpunkt der Sado-Maso-Szene etablierten „Café“ an der Ecke ausgehen (insbesondere: Begegnungen mit aufreizend oder provokativ bekleideten Cafébesuchern der Sado-Maso-Szene), liegt hierin kein zur Minderung berechtigender Mangel. Die Annahme eines zur Minderung berechtigenden Mangels würde nämlich voraussetzen, dass die Nutzung der Mietsache selbst - also der Wohnung und der dazugehörigen Gemeinschaftsflächen wie z.B. Treppenhaus - beeinträchtigt wären. Dies ist aber schon nach dem Vortrag der Beklagten nicht der Fall. Das „Café“ ist zwar im selben Haus wie die Wohnung der Beklagten belegen.
 
   Das Café verfügt aber, was gerichtsbekannt ist, über einen separaten Eingang am G.markt, der in gut 10 m Entfernung vom Hauseingang liegt, der zu den Wohnungen des Hauses führt.
 
    
 
   Auf diese Weise sind Zusammentreffen zwischen Besuchern des Cafés und der Wohnungsmieter des Hauses z.B. im Treppenhaus wenn nicht ausgeschlossen, so doch allenfalls Ergebnis eines Versehens; die Beklagte trägt entsprechende Vorkommnisse auch nicht vor. Sämtliche Vorfälle, die ihr Anlass zur Beschwerde gegeben haben, betreffen vielmehr Begegnungen mit (szenetypisch gekleideten) Cafébesuchern auf der Straße, und somit in einem räumlichen Bereich, der nicht mehr zur Mietsache gehört und der dementsprechend auch nicht von der mietvertraglichen Gewährleistungspflicht umfasst ist. Zwar mag es für die Beklagte nur eine untergeordnete Rolle spielen, ob sich die von der Beklagten als unangenehm und provokativ empfundenen Begegnungen im Treppenhaus abspielen oder auf der Straße, die sie zwangsläufig benutzen muss, wenn sie in ihre Wohnung gelangen oder das Haus verlassen will. Gleichwohl spielen sich diese Begegnungen in einem räumlichen Bereich ab, der nicht mehr zum Bereich dessen gehört, für den der Vermieter gewährleistungsrechtlich verantwortlich ist. Wollte man für Beeinträchtigungen dieser Art Gewährleistungsrechte zubilligen, bedeutete dies im Ergebnis, dass man dem Wohnungsmieter einen Anspruch auf Milieuschutz zubilligt; dies ist mit den gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften nicht vereinbar, zumal diese nur dann greifen, wenn die Tauglichkeit der Mietsache selbst herabgesetzt ist (...). Letztlich handelt es sich bei den von der Beklagten als Störung empfundenen Begegnungen mit Besuchern des Cafés daher um Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos, für das die Klägerin nicht haftbar zu machen ist. (...)“
 
    
 
   Haben Sie den verfänglichen Satz gefunden? Nein? Hier der entscheidende Satz mit der entsprechenden Markierung:
 
    
 
    
 
   „Das Café verfügt aber, wasgerichtsbekannt ist, über einen separaten Eingang am G.markt, der in gut 10 m Entfernung vom Hauseingang liegt, der zu den Wohnungen des Hauses führt.“
 
    
 
    
 
   Ist es nicht schön, wenn man im Urteil auch etwas Privates über den Richter und seine Vorlieben erfahren darf....?
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Nachdem der Verteidiger sein Plädoyer gehalten hat, entflüchtet dem Richter der Satz: „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Verteidiger, muss ich den Angeklagten jetzt heilig sprechen?“
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   II - Recht kompakt
 
    
 
    
 
   Heiteres, Unglaubliches und nicht zuletzt auch Wissenswertes aus dem großen Bereich ,Recht‘ findet sich regelmäßig. Gleich ob es sich um verpuffende Vorurteile, skurrile Entscheidungen oder ungewöhnliche Fallgestaltungen handelt. Eines haben Sie gemeinsam: Sie sind so interessant, dass sie es verdient haben, wenn schon nicht ausführlich, so doch kompakt und unterhaltsam verpackt wiedergegeben zu werden. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Halbwahrheiten und Irrtümer aus dem Mietrecht
 
    
 
    
 
   Das Mietrecht ist ein Rechtsgebiet, das vermutlich sehr viele Menschen berührt. Entweder leben wir selbst oder ein Freund oder Bekannter in einer Wohnung zur Miete und selbst wenn das nicht zutrifft, so vermieten einige Leser doch auch selbst. Dabei ist gerade in diesem Rechtsgebiet viel Bewegung enthalten, urteilt doch das höchste deutsche Gericht nahezu im Wochenabstand über Zulässigkeiten, Unzulässigkeiten und Skurrilitäten in Mietverträgen. Grund genug, einen Blick auf die populären Irrtümer und die hartnäckigen Halbwahrheiten im Mietrecht zu blicken. 
 
    
 
    
 
   Falsche Nachmieter
 
    
 
   Es kann vorkommen, dass man seinen Wohnort plötzlich wechseln muss: Sei es, weil ein neues Arbeitsangebot lockt, weil man mit der Freundin oder dem Freund zusammen ziehen möchte oder schlichtweg, weil man aus privaten Gründen nicht mehr in der Wohnung wohnen möchte. Doch nicht selten setzen Kündigungsfristen dieser gewünschten Flexibilität enge Schranken. Viele Mieter glauben, wenn sie sich selbst auf die Suche nach einem Nachmieter für die gemietete Wohnung aus der man ausziehen möchte machen und dem Vermieter drei davon präsentieren, sodass er sich den geeignetsten Kandidaten auswählen kann, könnten sie umgehend aus dem Mietverhältnis ausscheiden. Diese sogenannte „3-Nachmieter-Regel“ jedoch gibt es im deutschen Recht an keiner Stelle, auch wenn dieser Grundsatz in sehr vielen Köpfen fast schon als Allgemeinwissen herum spukt. Der Vermieter muss auch dann der Kündigung des Mietvertrages ohne Beachtung der festgelegten Kündigungsfristen nicht zustimmen, wenn drei Nachmieter genannt werden. Wenn der Mieter sich verpflichtet, die Wohnung mindestens für eine bestimmte Dauer (ein, zwei, drei oder mehr Jahre) zu mieten und schon vorher aus diesem Vertrag heraus möchte, nutzt es nichts, Nachmieter zu präsentieren. Verträge sind einzuhalten - Dieser Grundsatz im deutschen Zivilrecht wird auch dann nicht durchbrochen, wenn geeignete Nachfolger für den bestehenden Vertrag genannt werden. Dieser Grundsatz kann nur dann durchbrochen werden, wenn ein ,Härtefall‘ vorliegt, also eine schwere Krankheit zum Beispiel. Und auch dann muss der Vermieter den Nachmieter nur dann akzeptieren, wenn dieser Nachmieter in den Vertrag ohne Änderungswünsche einsteigt. Auf Nummer sicher gehen kann man daher nur, wenn die ,Nachmieter Regel‘ von vornherein in den Mietvertrag aufgenommen wurde. Einen  Rechtsanspruch auf vorzeitiges Kündigen bei Präsentation von drei möglichen Nachmietern jedoch gibt es ohne entsprechende vorherige Vereinbarung im deutschen Recht nicht.
 
    
 
    
 
   Flur und Treppenhaus - Wem gehört‘s?
 
    
 
   Es ist in vielen Treppenhäusern regelmäßig das gleiche Bild: Der Müllsack wird vor die Tür gestellt, es stehen Schuhe, Schirme oder Kartons aufgereiht neben der Tür. Viele Mieter gehen davon aus, dass dies generell erlaubt sei und sie den Platz vor ihrer Tür ebenfalls privat und frei nutzen können. Aber auch das ist ein Irrtum und das Abstellen von Gegenständen im Treppenhaus ist generell unzulässig. Der Raum vor der Tür gehört nicht zur gemieteten Wohnung und ist nicht automatisch mit vermietet. Deshalb muss der Vermieter derartige abgestellte Sachen dort nicht dulden. Lediglich Kinderwagen, sofern sie nicht den Weg versperren, wurden von Gerichten als Ausnahmen erlaubt, sowie Gehhilfen und Rollstühle. Doch damit hat es sich auch schon was die Toleranz deutscher Gerichte zu dieser Frage angeht....
 
    
 
    
 
   My home is my castle...?
 
    
 
   Angesichts des sich überall verbreiteten Rauchverbotes an öffentlichen Plätzen, Orten und Restaurants loben sich viele Raucher noch immer die eigenen vier Wände als Rückzugsort für ihren Rauchgenuss. Doch auch diese vier Wände sind nicht mehr länger als Rückzugsgebiet für Raucher sicher, wie ein ganz aktueller Fall des Amtsgerichts Düsseldorf beweist. Einem 74-jährigen Raucher war das Mietverhältnis nach 40 Jahren gekündigt worden, da er sich trotz mehrmaliger Abmahnungen und Aufforderungen weigerte, in der Wohnung weniger zu rauchen. die Vermieterin kündigte die Wohnung mit der Begründung des nicht hinnehmbaren Geruches und der davon ausgehenden Belästigung auch für andere Mieter. Der rauchende Mieter klagte dagegen, doch der Amtsrichter stufte diese Klage als chancenlos ein. Im Gegenteil, er hielt die Kündigung angesichts ,der veränderten Beurteilung der Gefahren des Passivrauchens‘ ausdrücklich für gerechtfertigt.  Die Schutzrechte Dritter stehen höher als die Gewohnheiten eines Einzelnen. 
 
    
 
    
 
   Übrigens was das Rauchen in einer gemieteten Wohnung angeht, zeigt die Tendenz inzwischen klar zum Rauchverbot, bestätigen also dieses aktuelle Urteil der Düsseldorfer Amtsrichter. Während das Landgericht Köln im Jahre 1998 entschied, dass das Rauchen in der Mietwohnung als Konsequenz freier Willensentscheidung grundsätzlich erlaubt sei (Aktenzeichen 9 S 188/98) und auch das Landgericht Paderborn diese Entscheidung unter Aktenzeichen 1 S 2/00 im Jahre 2000 bestätigte (wenn auch bei ,exzessivem Rauchen‘ eine Ausnahme macht), so entschied das Amtsgericht Cham unter Aktenzeichen 1C 0019/02 im Jahre 2002 schon, dass ,häufiger Nikotingenuss‘ in der Mietwohnung ein vertragswidriger Gebrauch der Mietsache sei. Hier wurden die häufigeren notwendigen Schönheitsreparaturen um die Spuren des Rauches zu beseitigen als Grund angeführt. Das Amtsgericht Düsseldorf dürfte also hier mit der Argumentation, dass die Schutzrechte Dritter höher wiegen als die Gewohnheit eines Einzelnen einen ganz neuen Punkt eingeführt haben, der auch vor höheren Instanzen bestätigt werden dürfte (Bei Niederschrift dieses Buches war der entsprechende Instanzenweg noch nicht ausgeschöpft). 
 
    
 
    
 
   Zweitschlüssel beim Vermieter?
 
    
 
   Es ist fast schon die Regel, dass die Vermieter einen Zweitschlüssel zur vereinbarten Wohnung bei sich behalten und darauf hinweisen, dass bei einem Auswechseln des Türschlosses ein entsprechender Schlüssel bei ihm abzugeben sei. immerhin habe er das Recht, die Wohnung gelegentlich zu überprüfen und ohnehin kann ja mal ein ,Notfall‘ eintreten, bei dem er die Wohnung betreten müsse. Auch dieses scheinbare ,Recht‘ ist eine Unwahrheit, die auch dadurch nicht richtiger wird, dass jeder glaubt, es sei wahr. Es gibt für das Zurückbehalten eines Schlüssels bei einer Vermietung überhaupt keine rechtliche Grundlage (es sei denn, es wird ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart und beide Seiten stimmen zu) und für was sollte dieser Schlüssel dienen? Denn auch wenn der Vermieter die Wohnung inspizieren möchte und dahingehend überprüfen will, ob Schäden vorhanden sind, so muss er dies bis spätestens 24 Stunden vorher beim Mieter anmelden und auch dann kann der Mieter darauf bestehen, dass er dabei ist. Zudem könnte der Mieter ab diesem Zeitpunkt und wenn er bei dieser Inspektion der Wohnung durch den Vermieter nicht dabei sein möchte immer noch den Vermieter zu diesem Zweck den Schlüssel überreichen und anschließend wieder zurück nehmen. Erfolgt keine rechtzeitige Anmeldung dieses Besuches und der Vermieter betritt unerlaubt und mit Zweitschlüssel die Wohnung, dann ist dies ein Hausfriedensbruch, der den Mieter zu einer fristlosen Kündigung berechtigt. Alternativ kann der Mieter auch ein neues Schloss einbauen lassen und vom Vermieter die Zahlung dieses Umbaus verlangen.  
 
    
 
   Doch was ist dann bei Notfällen, bei denen der Vermieter in die Wohnung muss und man selbst ist für den Vermieter nicht erreichbar - Die häufigste Argumentation für den einbehaltenen Zweitschlüssel? Es empfiehlt sich für die Fälle, bei denen man verreist oder nicht in der nähe ist, einen Zweitschlüssel bei Freunden oder Familie zu deponieren und den Vermieter darüber zu informieren (ebenso die entsprechenden Kontaktdaten mitzuteilen). Denn tritt ein Notfall ein (Wasserrohrbruch, Kabelbrand etc.) und man ist nicht erreichbar, müsste der Vermieter die Tür eintreten oder gewaltsam öffnen lassen, um eine Vergrößerung oder Ausbreitung des Schadens zu verhindern. Dieses Recht steht ihm zu und ist zugleich eine Ausnahme vom nicht angekündigten Betreten. Doch ist dieses Recht nicht gleichbedeutend mit dem Einbehalten des Wohnungsschlüssels. Denn er könnte in einem solchen Fall die angegebene Vertrauensperson anrufen, die einen Zweitschlüssel besitzt und damit zum Öffnen der Tür herbei eilen kann. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   § 26 Landesreisekostengesetz NRW: „Wenn ein Beamter während einer Dienstreise stirbt, so ist die Dienstreise beendet.“
 
    
 
   Schön, dass das damit geregelt wäre...
 
    
 
   ***
 
    
 
   Teurer Sex...
 
    
 
   Ein ganz besonders schlüpfrigen und zugleich heißen Fall hatten die Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 4 U 153/98 zu verhandeln. Eine Frau verklagte ihre beiden Unfallversicherungen auf eine Zahlung von stolzen 750.000 DM (ca. 375.000 €). Sie argumentierte, als Folge eines Unfalls bei besonders heftigem Geschlechtsverkehr sei sie inkomplett querschnittsgelähmt und habe deshalb Anspruch auf Zahlung aus den Unfallversicherungen.
 
    
 
   Die Versicherungen argumentierten, die von der Klägerin gemachten Äußerungen und Unfallschilderungen seien kein „von außen wirkendes Ereignis“, welches aber vorhanden sein müsse, wenn eine Zahlungspflicht bestehen soll. Es wurden Theorien über mögliche Unfallhergänge und mögliche Verletzungsursachen geschildert, die alle samt belegen sollten, dass kein Unfall im Sinne der Versicherungsgrundlagen vorlag.
 
    
 
   Doch ganz gleich wie geschickt die Versicherungen auch argumentierten um der drohenden Zahlung zu entgehen, die Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf hatten ein Einsehen mit der Frau und befanden, dass egal wie der Hergang auch in Wirklichkeit gewesen sei, Geschlechtsverkehr habe immer mit einem Partner zu tun und deshalb können Verletzungen in Folge dieses Geschlechtsverkehr auch als „von außen wirkende“ Ereignisse gelten. Denn, so die Richter weiter, Geschlechtsverkehr beruhe eben nicht nur auf Eigenbewegungen, sondern auch auf Bewegungen des Partners. Die Richter gaben der Klage statt und befanden, dass die eingetretene Querschnittslähmung in Folge des Geschlechtsverkehrs die Folge eines Unfalls im Sinne der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen sei. Damit stand dann auch fest: Die beklagten Unfallversicherungen mussten zahlen.
 
    
 
   In diesem Fall kam der Sex also einer eigentlich unbeteiligten Partei teuer zu stehen...
 
    
 
   ***
 
    
 
   Niveau? .. Was für ein Niveau?
 
    
 
    
 
   Schlüpfriges musste auch das Landgericht München unter dem Aktenzeichen 7 O 22293/12 entscheiden. Ein Produzent der Pornofilm-Branche ließ über seine Rechtsanwälte Abmahnungen an die Nutzer von Tauschbörsen verschicken, die seine Werke über diese Börsen kostenlos aus dem Internet herunter geladen hatten. Die Anwälte fanden die eindeutig identifizierbaren IP Adressen heraus und weiter, dass sich hinter einer dieser Adressen eine Telefongesellschaft in München verbarg bzw. ein von ihr verwalteter Anschluss und Teilnehmer. Sie forderten diese Telefongesellschaft auf, die Daten über den entsprechenden Anschlussinhaber herauszugeben, sodass sie ihm eine Abmahnung schicken könnten. Doch die Telefongesellschaft weigerte sich. Ohne lange zu zögern und sich im Recht fühlend zogen die Anwälte mit ihrem Begehren vor das Landgericht in München. Immerhin lag ein klarer Urheberrechtsverstoß vor, der auch vom deutschen Recht geahndet wird. 
 
    
 
   Obwohl bei der richtigen Kammer beim Gericht eingereicht, war es ein Pech für die Anwälte des Filmproduzenten, dass sich die Richter auf das Urheberrecht verstanden. Denn die Richter befanden, dass es dem Film, der hier illegal heruntergeladen worden war, „offensichtlich an einer persönlichen geistigen“ Schöpfung fehlte, da der Film nur aus „lediglich sexuellen Vorgängen in primitiver Weise“ bestand. Damit ist auch kein vom Urheberrecht abgedeckter schützenswerter Film oder kein schützenswertes Kunstwerk vorhanden. Die Anwälte verloren die Klage und der Nutzer, der sich den Film heruntergeladen hatte, blieb von der teuren Abmahnung verschont.
 
    
 
   Damit wurde also -gewollt oder ungewollt- richterlich entschieden, was allseits über derartige Filme bekannt ist. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Auch ganz oben wird das Recht gebogen...
 
    
 
    
 
   Nicht nur Richter sind besonders kreativ in der Gesetzesauslegung, auch die katholische Kirche konnte sich in der Vergangenheit hin und wieder gekonnt verbiegen, wenn es darum ging, das eigene kirchliche Recht auszulegen. Besonders hervorzuheben ist dabei die sehr kreative Erschaffung neuer Tierarten. Wie weithin bekannt sein dürfte hat die Kirche regelmäßig vor Ostern ihre Fastenzeit. Eine Zeit, in der verzichtet werden soll, um wieder das Bewusstsein für die Dinge zu bekommen, die man regelmäßig zu sich nimmt. Erst wenn man etwas verliert merkt man, was man eigentlich daran hatte - In der Fastenzeit sollte dies die Achtung vor der Nahrung und der Schöpfung sein. Deshalb war es Jahrhunderte lang der Verzicht auf Fleisch, der die Fastenzeit geprägt hat. Fisch war zulässig, ebenso wie Wasser und auch Bier, welches teilweise Mönche unter den Gläubigen verteilten. Doch diesen Verzicht auf das lieb gewordene Fleisch wollte nicht jeder mitmachen, erst Recht nicht, wenn er selbst gehobene Positionen in der Kirche inne hatte. Wie jedoch diese strenge Grundregel der Verzichtes umgehen, ohne dabei gegen die eigenen Statuten zu verstoßen und damit den Mitbrüdern und Schwestern vorzuführen, dass die Regel gar nicht so göttlich ist, wie es immer gepredigt wurde? 
 
    
 
   Im Stillen wurde mit Sicherheit nicht wenig gegen die Regel verstoßen, zumindest bei denjenigen, die es sich leisten konnten. Denn nicht zu vergessen ist das zeitliche Umfeld, in der die Kirche auf die strenge Einhaltung ihrer Regeln pochte. Beschlossen wurde das Verbot vom Verzehr von Tieren während der Fastenzeit von Papst Gregor I. im Jahre 590. Eine Zeit, in der die Kirche ihre Vormachtstellung gerade begann europaweit auszuweiten. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Regeln streng befolgt, doch als sich im Mittelalter erste große Städte bildeten und die Kirche nicht nur Anhänger, sondern auch den eigenen Wohlstand häufte, hatten viele Kirchenbrüder nicht mehr das Bedürfnis nach Verzicht. Warum auch? Es war eine Zeit, in der die Kirche die Mittel hatte, dass, was sie benötigte, auch zu bekommen. Aber hunderte Jahre lang predigen, dass die Fastenzeit nicht gebrochen werden darf und dann von einem auf den anderen Tag damit aufhören und Ausnahmen zulassen, weil der Appetit nach Fleisch zunimmt und man nicht darauf verzichten möchte? Das wäre den Gläubigen nur schwer vermittelbar gewesen und als wankelmütig durfte die Kirche keineswegs erscheinen. 
 
    
 
   Doch die Lösung ersannen die strengen Kirchenfürsten mit besonderer Kreativität:  Man erfand einfach neue „Fische“ für die Fastenzeit. So wurde auf dem Konstanzer Konzil, eine Versammlung, die sich mit der Auslegung von Kirchenregeln befasste und das von 1414 bis 1418 tagte, beschlossen, dass fortan auch der Biber als Fisch zähle, der Verzehr seines Fleisches während der Fastenzeit also nicht gegen die strengen Fastenregeln verstoße. Immerhin habe der Biber einen großen Teil seines Lebensraumes im Wasser, dürfe daher getrost als Fisch angesehen werden. Gleiches galt auch für Dachs und Otter. 
 
    
 
   Diese neue ,Fischart‘ und fleischliche Ausnahme von der Fastenregel führte dann im Laufe der Jahrhunderte dazu, dass der Biber (und damit ein Teil der eigentlich gerade von dieser Institution hochgehaltenen Schöpfung) fast ausgerottet wurde. Ein Hintertürchen gibt es also in fast jedem Recht, nicht immer ohne Folgen..
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wenn Richter politisch werden
 
    
 
    
 
   Nach diesem Ausflug in die geistigen Gefilde wieder zurück auf den Boden der Realität, in diesem Fall einer Realität, in der ein Richter am Landgericht in seinem Urteil vollkommen ungeniert seine Verachtung über das bestehende politische System und den Einfluss der Politiker auf das Recht zum Ausdruck brachte. Überraschend deutlich, wie dieser Originalauszug zeigt:
 
    
 
   „(...) Die entsprechende Rechtsprechung des BGH ist für das Gericht obsolet. Beim BGH handelt es sich um ein von Parteibuch-Richtern der gegenwärtigen Bonner Koalition dominierten Tendenzbetrieb, der als verlängerter Arm der Reichen und Mächtigen allzu oft deren Interessen zielfördernd in seine Erwägungen einstellt und dabei nicht davor zurückschreckt, Grundrechte zu mißachten, wie kassierende Rechtsprechung des BVerfG belegt. Die Rechtsprechung des 9. Senats des OLG Stuttgart ist der des BGH konform, ja noch "bankenfreundlicher" sie ist von der (wohl CDU-) Vorsitzenden des Senats bestimmt die der gesellschaftlichen Schicht der Optimaten angehört (Ehemann Arzt) und deren Rechtsansichten evident dem Muster "das gesellschaftliche Sein bestimmt das Rechtsbewußtsein" folgen. Solche RichterInnen haben für "kleine Leute" und deren, auch psychologische Lebenswirklichkeiten kein Verständnis, sie sind abgehoben, akademisch sozialblind, in ihrem rechtlichen Denken tendieren sie von vornherein darwinistisch. "Banken" gehören für sie zur Nomenklatura, ehrenwerte Institutionen, denen man nicht sittenwidriges Handeln zuordnen kann, ohne das bestehende Ordnungsgefüge zu tangieren. Und immer noch spukt in den Köpfen der Oberrichter das ursprüngliche BGH-Schema herum, daß nämlich die sog. Privatautonomie als Rechtsinstitut von Verfassungsrang die Anwendung des § 138 BGB auf Fälle vorliegender Art verbiete, obwohl doch § 138 BGB die Vertragsfreiheit verfassungskonform limitiert. (...)“
 
    
 
   Über die Parteipräferenz des erkennenden Richters dieses Urteiles des Landgerichts Stuttgart, Aktenzeichen 21 O 519/95, muss man sicher nicht lange spekulieren...
 
    
 
   ***
 
    
 
   Aber bitte mit... Krawatte!
 
    
 
    
 
   Kleidervorschriften sind noch immer üblich vor Gericht, zumindest für Juristen. diese haben einen in der Regel schwarzen Talar zu tragen, der bis über die Knie reichen muss. wissen Sie woher diese Vorschrift kommt? Vom ,Alten Fritz‘, dem Preußenkönig, der die folgende Kabinettsorder am 15.12.1726 diktierte: „Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, dass die Advocati wollene schwarze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, damit man diese Spitzbuben schon von weitem erkennt.". Eine sehr traditionelle Regel also, die man da heute noch anwendet. Nicht mehr ganz so traditionell ist, was unter dem Talar zu tragen ist. Auch wenn einige Richter damit nicht ganz so einverstanden zu sein scheinen, wie dieser Fall eindrucksvoll beweist:
 
    
 
   Ein wegen Schwarzarbeit angeklagter Handwerker musste sich für diese Verfehlung vor dem Amtsgericht verantworten. Es war nur ein sehr kleines Vergehen, aber dennoch beauftragte er einen Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung. Als dieser Rechtsanwalt in das Gericht kam, um den Angeklagten in der folgenden Verhandlung zu verteidigen, fiel dem Amtsrichter auf, dass der Verteidiger keine Krawatte unter dem ordnungsgemäßen Talar trug. Ohne lange zu zögern schloss er den Rechtsanwalt daraufhin wegen der „Missachtung der Würde des Gerichts“ von der Verhandlung aus und vertagte diese Verhandlung, um dem Angeklagten Zeit zu geben, sich einen neuen Verteidiger zu suchen. 
 
    
 
   Beim kurz darauf nachfolgenden Termin erschien dieser Angeklagte jetzt mit zwei Verteidigern als Anwälten. Beide trugen ebenfalls keine Krawatte (ob sie damit ihren Unmut über die erste Verhandlung zum Ausdruck bringen wollten?). Der Richter empfand dieses Auftreten ohne Schlips als Provokation und schloss diese beiden Anwälte mit der Begründung „ungebührlichen Verhaltens vor Gericht“ von der Verhandlung aus. Doch anstatt den Prozess erneut zu vertagen, eröffnete der Richter dieses Mal die Hauptverhandlung. Da es sich um ein Amtsgericht handelte besteht kein Anwaltszwang und so gab er dem angeklagten Handwerker keine Gelegenheit, sich einen neuen Verteidiger zu suchen sondern zwang ihn dazu, sich selbst zu vertreten. Immerhin hätten seine Anwälte ja selbst Schuld. Der Handwerker schien gut vorbereitet gewesen zu sein, denn das Urteil fiel mit 200,- € Geldbuße grundsätzlich harmlos aus. Doch die vorausgegangenen Ausschlüsse seiner Anwälte wollte der Handwerker so nicht hinnehmen und focht das Urteil an. 
 
    
 
   Das Oberlandesgericht Celle (Aktenzeichen 222 Ss 83/02) schließlich hob das Urteil des Amtsrichters tatsächlich auf. Nicht wegen dem Inhalt und der Strafe selbst, sondern vor allem wegen des Ausschlusses der Anwälte wegen fehlender Krawatten. Der Richter hätte die beiden Verteidiger nicht wegen des Fehlens von Krawatten ausschließen dürfen und zudem verletze eine Verhandlung ohne Verteidiger elementare Grundsätze der Rechtsordnung, erst Recht, wenn der Angeklagte deutlich gemacht hat, dass er auch vor dem Amtsgericht eine Verteidigung wünscht. 
 
    
 
   Tja, man sollte also nicht immer darauf achten, was man(n) unter dem Talar trägt...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Was für ein Donnerwetter!
 
    
 
    
 
   Auch wenn die Rechtsordnung und Strafverfolgung in Deutschland so organisiert ist, dass die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermittelt, der Staatsanwalt anklagt und der Richter entscheidet, also jede Stelle frei und unabhängig ist, so hinderte das nicht einen Amtsrichter am Amtsgericht Tiergarten (Aktenzeichen 66 Js 3381/97 Ls (88/97)), seinen Unmut über die in seinen Augen unfähigen Strafverfolgungsbehörden freien Lauf zu lassen: 
 
    
 
   „(...)Die schwerste Tat ist der räuberische Diebstahl. Dafür wollte der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung ein Jahr sechs Monate haben, völlig übertrieben, sechs Monate sind genug. ... Für jeden der sieben Diebstähle ... Geldstrafen ..., woraus sich für alle neun Straftaten die angemessene Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten ergibt. (...)
 
    
 
   Daß der Staatsanwalt - er wollte insgesamt zwei Jahre Freiheitsstrafe - Entlassung des Angeklagten beantragt hat, ist unverständlich geblieben und ist auch falsch, ebenso falsch wie die eigentlich unglaubliche Tatsache, daß der Angeklagte ... bei seinem erneuten Auftauchen bei "Kaiser's" ... als Täter des räuberischen Diebstahls erkannt wurde, ungerührt "vor Ort entlassen" wurde. Donnerwetter, ist das aber eine prachtvolle Strafverfolgung ! (...)“.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Emanzipation im Recht
 
    
 
    
 
   Wussten Sie schon dass...
 
    
 
    
 
   ... Frauen bis 1962 in Deutschland kein eigenes Bankkonto haben durften und der Ehemann für die Verwaltung des Geldes ganz offiziell allein zuständig war?
 
    
 
   ... dass der Ehemann bis 1977 in Deutschland seiner Frau verbieten durfte, einer Arbeit nachzugehen?
 
    
 
   ... dass die Anrede „Dame“ nicht das Gegenteil von der Anrede „Herr“ ist und dies durch die Verfassungsrichter 1981 höchstrichterlich geklärt werden musste? Eine städtische Angestellter hatte eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, dass sie im schriftlichen und mündlichen Umgang mit ihrem Arbeitgeber schlicht mit „Frau“ angeredet wurde und begehrte die Verwendung der Anrede „Dame“. Doch dafür hatten die Richter am Bundesverfassungsgericht mit dem Beschluss vom 20.07.1981 nur ein müdes Lächeln übrig, wie dieser Beschluss eindrucksvoll beweist:
 
    
 
   „Der Richterausschuß hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen (§ 93 a II BVerfGG); eine Verletzung des Art. 3 II, III GG wurde verneint.
 
    
 
   1.    Der Umstand, daß Männer mit "Herr" angeredet werden, führt nicht dazu, daß Frauen in Anwendung des Art. 3 II, III GG mit "Dame", angeredet werden müssen.
 
    
 
   2. Dem Ausdruck "Herr" habe schon im Althochdeutschen für das weibliche Geschlecht die Anrede "Frau" entsprochen.
 
   3.   Die Bezeichnung "Dame" kennt der deutsche Sprachgebrauch seit 1622.
 
    
 
   Schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sei "Dame" in der Volkssprache als Ausdruck für "Hofmätresse" und "Dirne" abgesunken. Als Ehrentitel habe "Dame" in der bürgerlichen Gesellschaft erst im 18. Jahrhundert Eingang gefunden; als Anrede habe sich diese Bezeichnung allgemein für weibliche Personen nicht durchgesetzt.“
 
    
 
   Emanzipation sollte dann in den frühen achtziger Jahren doch nicht so weit gehen...
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Mit dieser klagenden „Dame“ beenden wir dann auch diesen weiteren Ausflug in die skurrile Welt des Rechts und der Gesetze. Ich hoffe, es ist mit gelungen, die Trockenheit aus dem Thema zu nehmen und den Staub von den Aktendeckeln so weit vertrieben zu haben, dass es unterhaltsam und kurzweilig war. Recht und Gesetz - Ernste Themen, die hin und wieder dennoch zum Schmunzeln und Staunen verleiten.
 
    
 
   Wenn Sie Lust auf das Thema bekommen haben, weitere interessante Vorschläge haben oder sich mit Kritik und Anregung an mich wenden wollen, können Sie dies gern tun. Ich würde mich über Ihre Zuschriften freuen:
 
    
 
   knallhart.nachgefragt@gmail.com
 
    
 
   oder über Facebook:
 
    
 
   http://facebook.com/knallhartnachgefragt
 
    
 
    
 
   Ebenso würde ich mich freuen, wenn Sie Ihre Meinung zu dem Buch auch anderen Lesern mitteilen und eine kurze Rezension bei amazon dazu verfassen würden. 
 
    
 
   In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre ,Aufmerksamkeit‘, hoffe, Sie wurden gut unterhalten und sage
 
    
 
   Bis bald
 
    
 
   Ihr 
 
    
 
   Walter Schlegel
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